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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/103 DER KOMMISSION 

vom 17. Januar 2020 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 hinsichtlich der harmonisierten 
Einstufung von Wirkstoffen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 19 und Artikel 78 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (2) sind die notwendigen Bestimmungen für 
das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 36 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) 
unterliegen Wirkstoffe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in der Regel einer harmonisierten Einstufung 
und Kennzeichnung. Es ist daher angezeigt, detaillierte Verfahrensvorschriften für die Vorlage von Vorschlägen bei 
der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden die „Agentur“) gemäß Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 durch den berichterstattenden Mitgliedstaat während des Verfahrens der Erneuerung der 
Genehmigung von Wirkstoffen gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festzulegen. 

(3) Im Rahmen des Erneuerungsverfahrens sollte dem berichterstattenden Mitgliedstaat für die Ausarbeitung des 
Entwurfs des Berichts über die Bewertung der Erneuerung und des der Agentur vorzulegenden Dossiers und der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) für die Ausarbeitung ihrer 
Schlussfolgerung zusätzliche Zeit eingeräumt werden. Der den Antragstellern zwischen der Vorlage des Antrags auf 
Erneuerung und der Vorlage der ergänzenden Dossiers zur Verfügung stehende Zeitraum sollte daher um drei 
Monate verkürzt werden, und dieser Zeitraum von drei Monaten sollte auf die dem berichterstattenden Mitgliedstaat 
und der Behörde zur Verfügung stehenden Zeiträume umverteilt werden. 

(4) Es ist angezeigt, dass der berichterstattende Mitgliedstaat im Allgemeinen ein Dossier gemäß Artikel 37 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zumindest für diejenigen Gefahrenklassen vorlegt, die für die Feststellung relevant 
sind, ob ein Wirkstoff als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in 
Verbindung mit Anhang II Nummer 5.1.1 der genannten Verordnung gelten kann, wo auch die Gefahrenklassen 
aufgeführt werden, die für die in Anhang II Nummern 3.6.2 bis 3.6.4 und 3.7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
festgelegten Ausschlusskriterien relevant sind. Der berichterstattende Mitgliedstaat sollte ordnungsgemäß 
begründen, warum für Gefahrenklassen, für die seines Erachtens nach die in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
festgelegten Kriterien für die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung nicht erfüllt sind, keine harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung gerechtfertigt ist. 

(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen 

Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 19.9.2012, S. 26). 

(3) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 
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(5) Wurde der Agentur jedoch bereits ein Vorschlag vorgelegt, dessen Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, sollte der 
berichterstattende Mitgliedstaat den Vorschlag auf diejenigen Gefahrenklassen beschränken, die nicht unter den 
anhängigen Vorschlag fallen, es sei denn, er ist der Auffassung, dass neue Informationen vorliegen, die im 
anhängigen Dossier nicht enthalten waren. 

(6) Darüber hinaus reicht für diejenigen der in Anhang II Nummer 5.1.1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
aufgeführten Gefahrenklassen, für die bereits eine Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung der 
Agentur vorliegt, eine ordnungsgemäße Begründung dafür aus, dass die bereits vorliegende Stellungnahme des 
Ausschusses für Risikobeurteilung weiterhin gültig ist. Die Agentur kann zu dem Vorschlag des berichterstattenden 
Mitgliedstaats Stellung nehmen. 

(7) Es sollten vorläufige Zeitpläne festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Stellungnahme des Ausschusses für 
Risikobeurteilung der Agentur der Behörde vor der Annahme seiner Schlussfolgerung gemäß Artikel 13 der 
Verordnung (EU) Nr. 844/2012 zur Verfügung steht. 

(8) Es sollte eine Übergangsfrist vorgesehen werden, damit die Antragsteller der verkürzten Frist für die Ausarbeitung 
der Dossiers zwischen dem Verlängerungsantrag und der Vorlage der ergänzenden Dossiers Rechnung tragen 
können. Verfahren, für die bereits ergänzende Dossiers vorgelegt wurden, sollten davon nicht betroffen sein. 

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 844/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ergänzenden Dossiers sind spätestens 33 Monate vor Ablauf der Genehmigung einzureichen.“ 

2. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) einen Vorschlag für die Einstufung, falls es als notwendig erachtet wird, dass der Stoff gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingestuft oder neu eingestuft wird; 

_____________ 
(*)  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 
vom 31.12.2008, S. 1)“. 

3. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird „12 Monate“ durch „13 Monate“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 erhält Buchstabe e folgende Fassung: 

„e) einen Vorschlag für die Einstufung oder gegebenenfalls ihre Bestätigung oder die Neueinstufung des Wirkstoffs 
gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, wie sie sich aus dem gemäß Absatz 9 vorzulegenden 
Dossier ergeben;“ 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird „12 Monate“ durch „13 Monate“ ersetzt. 

d) In Absatz 6 wird „12 Monate“ durch „13 Monate“ ersetzt. 

e) Folgender Absatz 9 wird angefügt: 

„(9) Der berichterstattende Mitgliedstaat legt der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden die „Agentur“) 
spätestens zum Zeitpunkt der Vorlage des Entwurfs des Berichts über die Bewertung der Erneuerung gemäß 
Artikel 37 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und im Einklang mit den Anforderungen der Agentur in 
Bezug auf die Einholung einer Stellungnahme zur harmonisierten Einstufung des Wirkstoffs zumindest für die 
folgenden Gefahrenklassen einen Vorschlag vor: 

— explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff; 

— akute Toxizität; 

— Ätz-/Reizwirkung auf die Haut; 

— schwere Augenschädigung/Augenreizung, 
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— Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut; 

— Keimzellmutagenität; 

— Karzinogenität; 

— Reproduktionstoxizität; 

— spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition); 

— spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition); 

— gewässergefährdend 

Der berichterstattende Mitgliedstaat begründet ordnungsgemäß seinen Standpunkt, dass die Kriterien für die 
Einstufung in eine oder mehrere dieser Gefahrenklassen nicht erfüllt sind. 

Wurde der Agentur jedoch bereits ein Vorschlag vorgelegt, dessen Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, legt der 
berichterstattende Mitgliedstaat einen zusätzlichen Vorschlag für die Einstufung vor, der auf diejenigen der oben 
aufgeführten Gefahrenklassen beschränkt ist, auf die sich der anhängige Vorschlag nicht bezieht, es sei denn, dass in 
Bezug auf die oben angeführten Gefahrenklassen neue Informationen vorliegen, die im anhängigen Dossier nicht 
enthalten waren. 

Für die Gefahrenklassen, für die bereits eine Stellungnahme des gemäß Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschusses für Risikobeurteilung der Agentur vorliegt, reicht es 
unabhängig davon, ob diese Stellungnahme bereits die Grundlage für einen Beschluss über einen Eintrag für die 
harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
bildet, aus, dass der berichterstattende Mitgliedstaat in seinem Vorschlag an die Agentur ordnungsgemäß begründet, 
dass die bereits vorliegende Stellungnahme oder, wenn sie bereits die Grundlage für einen Beschluss über die 
Aufnahme in Anhang VI bildet, die bestehende Einstufung für die in Unterabsatz 1 aufgeführten Gefahrenklassen 
gültig bleibt. Die Agentur kann zu dem Vorschlag des berichterstattenden Mitgliedstaats Stellung nehmen.“ 

4. Nach Artikel 11a wird folgender Artikel 11b angefügt: 

„Artikel 11b 

Der Ausschuss für Risikobeurteilung bemüht sich, die in Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
genannte Stellungnahme innerhalb von 13 Monaten nach Vorlage des in Artikel 11 Absatz 9 genannten Vorschlags 
abzugeben.“ 

5. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Behörde prüft, ob der vom berichterstattenden Mitgliedstaat übermittelte Entwurf des Berichts über die 
Bewertung der Erneuerung alle relevanten Informationen in dem vereinbarten Format enthält, und leitet ihn spätestens 
drei Monate nach Erhalt an den Antragsteller und die übrigen Mitgliedstaaten weiter.“ 

6. Artikel 13 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf der in Artikel 12 Absatz 3 genannten Frist oder innerhalb von zwei Wochen 
nach Annahme der Stellungnahme des in Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten 
Ausschusses für Risikobeurteilung, sofern eine solche Stellungnahme angenommen wurde, je nachdem, was später 
eintritt, nimmt die Behörde auf der Grundlage des derzeitigen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands unter 
Verwendung der zum Zeitpunkt der Vorlage der ergänzenden Dossiers geltenden Leitlinien und auf der Grundlage der 
Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung zu der Frage, ob angenommen werden kann, dass der Wirkstoff 
die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt, eine Schlussfolgerung an.“ 

7. Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Bericht über die Erneuerung und der Verordnungsentwurf tragen dem Entwurf des Berichts des berichterstattenden 
Mitgliedstaats über die Bewertung der Erneuerung, den Bemerkungen gemäß Artikel 12 Absatz 3 der vorliegenden 
Verordnung und der Schlussfolgerung der Behörde, sofern eine solche Schlussfolgerung vorgelegt wurde, sowie 
gegebenenfalls der Stellungnahme des in Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten 
Ausschusses für Risikobeurteilung Rechnung.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt für Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe, deren Genehmigungszeitraum am oder nach dem 13. Mai 2023 endet. 

Sie gilt jedoch nicht für Erneuerungsverfahren für solche Wirkstoffe, für die bereits vor dem Zeitpunkt der Annahme dieser 
Verordnung ergänzende Dossiers vorgelegt wurden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/104 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht 
rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China, Taiwan und 

Indonesien 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (1) (im Folgenden 
„Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 5, 

nach Unterrichtung der Mitgliedstaaten, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 12. August 2019 veröffentlichte die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Bekanntmachung (2) (im Folgenden „Einleitungsbekanntmachung“) über die Einleitung eines 
Antidumpingverfahrens (im Folgenden „Antidumpingverfahren“) betreffend die Einfuhren bestimmter 
warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der 
Volksrepublik China (im Folgenden „VR China“), Taiwan und Indonesien in die Union; das Verfahren wurde auf 
einen Antrag hin eingeleitet, der am 28. Juni 2019 von der European Steel Association (Eurofer, im Folgenden 
„Antragsteller“) im Namen von vier Unionsherstellern eingereicht wurde, auf die die gesamte Unionsproduktion 
bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) entfällt. 

(2) Am 10. Oktober 2019 gab die Kommission die Einleitung eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren 
derselben Ware mit Ursprung in der VR China und Indonesien in die Union (3) (im Folgenden „paralleles Antisubven-
tionsverfahren“) nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2016 über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden 
Ländern (4) (im Folgenden „Antisubventionsgrundverordnung“) bekannt. 

1. BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WARE 

(3) Bei der zollamtlich zu erfassenden Ware (im Folgenden „betroffene Ware“) handelt es sich um flachgewalzte 
Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, auch in Rollen (Coils) (auch nach Länge zugeschnittene Waren und 
Schmalband („narrow strip“)), nur warmgewalzt, ausgenommen Erzeugnisse, nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite 
von 600 mm oder mehr und einer Dicke von mehr als 10 mm. Diese Erzeugnisse werden derzeit unter den 
HS-Codes 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 und 7220 12 eingereiht. 
Die HS-Codes werden nur informationshalber angegeben. 

2. ANTRAG 

(4) Der Antragsteller hatte bereits in seinem ursprünglichen Antrag die zollamtliche Erfassung der Einfuhren verlangt. 
Am 31. Oktober 2019 stellte der Antragsteller nach Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung einen gesonderten 
Antrag auf zollamtliche Erfassung der Einfuhren, die Gegenstand dieses Verfahrens sind. Der Antragsteller 
beantragte, dass die Einfuhren der betroffenen Ware zollamtlich erfasst werden, sodass in der Folge Maßnahmen 
gegenüber diesen Einfuhren vom Zeitpunkt der zollamtlichen Erfassung an eingeführt werden können. Weitere 
Mitteilungen zur Unterstützung dieses Antrags wurden am 22. November und am 10. Dezember 2019 übermittelt. 

(5) Am 14. November 2019 übermittelte Marcegaglia Specialties (im Folgenden „Marcegaglia“), ein im Antidumping-
verfahren mitarbeitender Verwender der betroffenen Ware, eine Stellungnahme zum Antrag des Antragstellers auf 
zollamtliche Erfassung der Einfuhren. 

(1) ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 21. 
(2) Bekanntmachung der Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse 

aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China, Taiwan und Indonesien (2019/C 269 
I/01), (ABl. C 269 I vom 12.8.2019, S. 1). 

(3) Bekanntmachung der Einleitung eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter warmgewalzter 
Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China und Indonesien 
(2019/C 342/09), (ABl. C 342 vom 10.10.2019, S. 18). 

(4) ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 55. 
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3. GRÜNDE FÜR DIE ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(6) Nach Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung kann die Kommission die Zollbehörden anweisen, geeignete 
Schritte zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren zu unternehmen, sodass in der Folge Maßnahmen gegenüber 
diesen Einfuhren ab dem Zeitpunkt dieser zollamtlichen Erfassung angewandt werden können. Die zollamtliche 
Erfassung der Einfuhren kann auf einen Antrag des Wirtschaftszweigs der Union vorgenommen werden, der 
ausreichende Beweise dafür enthält, dass die Maßnahme gerechtfertigt ist. 

(7) Dem Antragsteller zufolge ist die zollamtliche Erfassung gerechtfertigt, da die betroffene Ware mit Ursprung in der 
VR China, Taiwan und Indonesien gedumpt ist. Dem Wirtschaftszweig der Union entstehe eine erhebliche 
Schädigung durch vermehrte Niedrigpreiseinfuhren, die eine Bevorratung ermöglichen würden, was die 
Abhilfewirkung möglicher endgültiger Zölle untergrabe. 

(8) Die Kommission prüfte den Antrag im Hinblick auf Artikel 10 Absatz 4 der Grundverordnung. Sie prüfte, ob 
Einführer nach dem Ausmaß des Dumpings und der mutmaßlichen oder festgestellten Schädigung von dem 
Dumping Kenntnis hatten oder hätten haben müssen. Sie prüfte auch, ob ein weiterer erheblicher Anstieg der 
Einfuhren verzeichnet wurde, der in Anbetracht der Zeitspanne und des Volumens und sonstiger Umstände die 
Abhilfewirkung des anzuwendenden endgültigen Antidumpingzolls ernsthaft untergraben dürfte. 

3.1. Kenntnis der Einführer von dem Dumping, dem Ausmaß des Dumpings und der mutmaßlichen 
Schädigung 

(9) In der am 12. August 2019 veröffentlichten Einleitungsbekanntmachung für dieses Verfahren wurde hervorgehoben, 
dass die ermittelten Dumpingspannen für alle Länder erheblich sind. Insgesamt und angesichts der Höhe der 
mutmaßlichen Dumpingspannen von 15,1 % bis 54,3 % wird durch die Beweise in dem Antrag in diesem Stadium 
hinreichend belegt, dass die ausführenden Hersteller Dumping praktizieren. 

(10) Der Antrag enthielt ferner hinreichende Beweise für eine mutmaßliche Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union, 
einschließlich eines Rückgangs des Marktanteils und einer negativen Entwicklung anderer wesentlicher Leistungsin
dikatoren des Wirtschaftszweigs der Union. 

(11) Durch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union ist die Einleitungsbekanntmachung ein öffentliches, 
allen Einführern zugängliches Dokument. Zudem haben Einführer als interessierte Parteien im Rahmen der 
Untersuchung Zugang zur nichtvertraulichen Fassung des Antrags und zum nichtvertraulichen Dossier. Auf dieser 
Grundlage war die Kommission daher der Ansicht, dass Einführer mit ihrer Erfahrung in diesem Bereich Kenntnis 
von den mutmaßlichen Dumpingpraktiken, dem Ausmaß des Dumpings und der mutmaßlichen Schädigung hatten 
oder hätten haben müssen. (5) 

(12) Die Kommission kam daher zu dem Schluss, dass die erste Bedingung für die zollamtliche Erfassung erfüllt war. 

3.2. Weiterer erheblicher Anstieg der Einfuhren 

(13) Die Kommission analysierte dieses Kriterium auf der Grundlage der statistischen Daten, die in der Datenbank 
Surveillance 2 in Bezug auf die betroffene Ware verfügbar waren. Bei der Analyse der Einfuhrmengen im Hinblick 
auf den Antrag auf zollamtliche Erfassung lagen bis einschließlich November 2019 vollständige statistische Daten 
vor. Die Kommission vertrat die Auffassung, dass die Einfuhrmengen ab August 2019, dem Monat, in dem die 
Untersuchung eingeleitet wurde, bis zum jüngsten Zeitraum, das heißt bis November 2019, berücksichtigt und mit 
den Einfuhrmengen im Untersuchungszeitraum verglichen werden sollten. Ein Vergleich der Einfuhren im Zeitraum 
von August 2019 bis November 2019 mit den Einfuhren in denselben Monaten des Vorjahres wurde als nicht 
angebracht erachtet, da im Dossier keine Hinweise darauf enthalten waren, dass die Einfuhren bestimmter 
warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) saisonalen Schwankungen 
unterlägen. Die Einfuhren aus den betroffenen Ländern entwickelten sich wie folgt: 

(5) Siehe Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 8. Mai 2019 in der Rechtssache T-749/16‚ Stemcor/Europäische Kommission, Randnr. 56. 
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Einfuhrmengen aus den betroffenen Ländern (in Tonnen)                                                              

Ursprung Untersuchungszei-
traum (IP) 

Monatlicher 
Durchschnitt Nach Einleitung  (*) Monatlicher 

Durchschnitt 

Δ 
UZ — nach 
Einleitung 

VR China 220 705 18 392 110 568 27 642 +50 % 

Indonesien 107 107 8 926 9 011 2 253 -75 % 

Taiwan 36 542 3 045 13 932 3 483 +14 % 

Betroffene Län
der 

364 354 30 363 133 511 33 378 +10 % 

(*) August 2019 — November 2019 
Quelle: Datenbank Surveillance 2   

(14) Auf der Grundlage dieser statistischen Daten stellte die Kommission fest, dass die durchschnittliche monatliche 
Menge der Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen 
(Coils) aus den betroffenen Ländern in die Union im Zeitraum von September 2019 bis November 2019, das heißt 
nach Einleitung des Verfahrens, um 10 % höher war als die durchschnittliche monatliche Menge der Einfuhren in 
die Union im Untersuchungszeitraum. 

(15) Bei Untersuchungen, die mehr als ein Land betreffen, wird die Frage, ob Einfuhren aus diesen Ländern für die Zwecke 
der in den vorstehenden Erwägungsgründen beschriebenen Analyse kumuliert werden, davon abhängen, ob die 
Kommission bei der zugrunde liegenden Untersuchung entscheidet, diese Einfuhren zu kumulieren. Die 
Kommission wies ferner darauf hin, dass das Gericht in der Rechtssache Stemcor entschieden hat, dass die Frage 
eines „weiteren erheblichen Anstiegs der Einfuhren“ im Sinne von Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe d der 
Grundverordnung insgesamt zu beurteilen ist — ohne die individuelle und subjektive Lage der betreffenden 
Einführer zu berücksichtigen — um festzustellen, ob die Einfuhren insgesamt die Abhilfewirkung der endgültigen 
Zölle ernstlich untergraben und damit den Wirtschaftszweig der Union zusätzlich schädigen dürften. (6) Wie die 
vorstehende Tabelle zeigt, steht außer Frage, dass die kumulierten Einfuhren aus den betroffenen Ländern einen 
weiteren erheblichen Anstieg aufwiesen. 

(16) Marcegaglia brachte vor, der Antragsteller habe keinen Nachweis für einen weiteren erheblichen Anstieg der 
Einfuhren vorgelegt und ein solcher Anstieg sei unwahrscheinlich, da die für bestimmte Stahlerzeugnisse geltenden 
Schutzzollkontingente (7) (im Folgenden „Kontingente“)‚ die unter anderem für die betroffene Ware gälten, für jedes 
der betroffenen Länder auf einem Niveau festgesetzt würden, das deutlich unter den im Untersuchungszeitraum 
beobachteten Ausfuhrmengen liege. Für alle über die Kontingente hinausgehenden Einfuhrmengen gilt ein 
Schutzzoll von 25 %. Daher dürften die Einfuhren der betroffenen Ware laut Marcegaglia auf das Niveau der 
Kontingente zurückgehen, das 25 % unter der im Untersuchungszeitraum beobachteten Einfuhrmenge liegt. 
Marcegaglia führte weiter an, dass die Einfuhrmengen zwar im Juli und August 2019 oder allgemein in einem 
bestimmten Monat diese monatlichen Durchschnittswerte überschritten hätten bzw. überschreiten könnten, dies 
aber nicht den Schluss zulasse, dass ein Anstieg der Einfuhren wahrscheinlich sei. 

(17) Die Kommission weist darauf hin, dass es sich bei den fraglichen Kontingenten um Zollkontingente handelt; 
Einfuhren, die über den dadurch festgelegten Schwellenwert hinausgehen, unterliegen zwar einem zusätzlichen 
Wertzoll von 25 %, sind aber nicht ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Mengen eingeführt werden dürfen, die weit 
über die geltenden Schwellenwerte hinaus gehen, sofern der entsprechende Schutzzoll entrichtet wird. In jedem Fall 
hängt die Tatsache, dass für die betroffene Ware Zollkontingente gelten, mit der Notwendigkeit zusammen, eine 
bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union zu vermeiden. Gerade der Anstieg der Einfuhren nach 
Einleitung dieser Untersuchung könnte dazu führen, dass die letztlich festgelegten Zölle aufgrund einer festgestellten 
bedeutenden Schädigung und der Notwendigkeit einer wirksamen Abhilfemaßnahme rückwirkend erhoben werden 
müssen. Angesichts der vom Antragsteller geschätzten Dumping- und Schadensspanne (siehe Erwägungsgrund 30) 
reicht der Schutzzoll von 25 % außerdem möglicherweise nicht aus, um das Ausmaß des Dumpings und der 
Schädigung vollständig zu beheben. In der Folge wird ein Zoll von 25 % die Einführer aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht davon abhalten, zusätzliche Mengen einzuführen. 

(18) In Reaktion auf die Stellungnahme von Marcegaglia erinnert die Kommission ferner daran, dass die vorliegende 
Verordnung die zollamtliche Erfassung der Einfuhren betrifft und die Entscheidung über die Erhebung von 
Antidumpingzöllen, die erst in der Phase endgültiger Maßnahmen getroffen wird, nicht vorwegnimmt. 

(6) Siehe Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 8. Mai 2019 in der Rechtssache T-749/16‚ Stemcor/Europäische Kommission, Randnr. 86. 
(7) Durchführungsverordnung (EU) 2019/159 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Einführung endgültiger Schutzmaßnahmen 

gegenüber den Einfuhren bestimmter Stahlerzeugnisse (ABl. L 31 vom 1.2.2019, S. 27), geändert durch die Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/1590 der Kommission vom 26. September 2019 (ABl. L 248 vom 27.9.2019, S. 28). 
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(19) Angesichts des weiteren erheblichen Anstiegs der Einfuhren aus den betroffenen Ländern kam die Kommission daher 
zu dem Schluss, dass die zweite Bedingung für die zollamtliche Erfassung ebenfalls erfüllt war. 

3.3. Untergrabung der Abhilfewirkung der Zollmaßnahmen 

(20) Der Kommission liegen in diesem Stadium hinreichende Beweise dafür vor, dass durch den anhaltenden Anstieg der 
Einfuhren zu weiter sinkenden Preisen bereits eine weitere Schädigung verursacht wurde. 

(21) Wie in den Erwägungsgründen 14 und 15 dargelegt, gibt es hinreichende Nachweise für einen erheblichen Anstieg 
der Einfuhren der betroffenen Ware. 

(22) Darüber hinaus gibt es im Dossier keine Beweise dafür, dass die Einfuhrpreise seit der Einleitung der Untersuchung 
gestiegen wären. Im Gegenteil: Der öffentlich zugänglichen Datenbank Surveillance 2 zufolge war der 
durchschnittliche Stückwert der Einfuhren der betroffenen Ware aus den betroffenen Ländern im Zeitraum August 
bis November 2019 im Vergleich zum Untersuchungszeitraum um 1 % niedriger. 

(23) Darüber hinaus wies der Antragsteller in seinem Antrag auf zollamtliche Erfassung darauf hin, dass sich die im 
ursprünglichen Antrag für das zweite Halbjahr 2018 festgestellte rasche Verschlechterung der Lage des 
Wirtschaftszweigs der Union im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt habe, wobei die Produktion weiter 
zurückgegangen sei und die Preisunterbietung durch die Einfuhren zugenommen habe. In dem Antrag legte er auch 
Beweise dafür vor, dass sich die Lage seitdem noch weiter verschlimmert habe, wobei er unter anderem auf vier 
größere Ankündigungen von Umstrukturierungen unterschiedlicher Art durch die verschiedenen Unionshersteller 
seit Juli 2019 hinwies, die sich auf Hunderte von Arbeitsplätzen auswirken würden. 

(24) Auf dieser Grundlage wird durch den zeitlichen Ablauf des weiteren erheblichen Anstiegs der Einfuhren, wie in den 
Erwägungsgründen 14 und 15 dargelegt, die Abhilfewirkung endgültiger Zölle bereits ernsthaft untergraben, es sei 
denn, solche Zölle würden rückwirkend angewandt. 

(25) Die Kommission kam daher zu dem Schluss, dass für den auf das Dumping bezogenen Teil des Antrags auch die 
dritte Bedingung für die zollamtliche Erfassung erfüllt war. 

4. VERFAHREN 

(26) Daher gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorliegen, um die zollamtliche Erfassung der 
Einfuhren der betroffenen Ware nach Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung zu rechtfertigen. 

(27) Alle interessierten Parteien sind gebeten, unter Vorlage sachdienlicher Beweise schriftlich Stellung zu nehmen. Die 
Kommission kann interessierte Parteien außerdem anhören, sofern die Parteien dies schriftlich beantragen und 
nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. 

5. ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(28) Nach Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung sollten die Einfuhren der betroffenen Ware zollamtlich erfasst 
werden, damit, falls die Untersuchungsergebnisse zur Einführung von Antidumping- und/oder Ausgleichszöllen 
führen, diese Zölle bei Erfüllung der nötigen Voraussetzungen nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften 
rückwirkend auf die zollamtlich erfassten Einfuhren erhoben werden können. 

(29) Eine etwaige künftige Zollschuld ergibt sich aus den Feststellungen dieser Untersuchung. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ist es nicht möglich, die Höhe der potenziellen Zollschuld zu schätzen. 

(30) Nach den Angaben im Antrag auf Einleitung einer Antidumpinguntersuchung beträgt die durchschnittliche 
Dumpingspanne für die betroffene aus der VR China eingeführte Ware schätzungsweise 54,3 % und die 
durchschnittliche Zielpreisunterbietungsspanne 29,1 %. Die mögliche künftige Zollschuld könnte in Höhe der 
niedrigeren dieser beiden Spannen festgelegt werden, nämlich 29,1 % des CIF-Einfuhrwertes der betroffenen Ware. 
Sollte die Kommission jedoch feststellen, dass die Bedingungen des Artikels 7 Absatz 2a und Absatz 2b der 
Grundverordnung erfüllt sind, das heißt dass die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union der Dumpingspanne 
entspricht, könnte die mögliche künftige Zollschuld nach Artikel 9 Absatz 4 der Grundverordnung in Höhe der 
Dumpingspanne von 54,3 % festgesetzt werden. Nach den Angaben im Antrag auf Einleitung einer Antidumpingun
tersuchung beträgt die durchschnittliche Dumpingspanne für die betroffene aus Indonesien eingeführte Ware 
schätzungsweise 32,2 % und die durchschnittliche Zielpreisunterbietungsspanne 39,8 %. Die mögliche künftige 
Zollschuld wird in Höhe der niedrigeren dieser beiden Spannen festgelegt, nämlich 32,2 % des CIF-Einfuhrwertes 
der betroffenen Ware. Sollte die Kommission feststellen, dass die Bedingungen des Artikels 7 Absatz 2a und 
Absatz 2b der Grundverordnung erfüllt sind, das heißt dass die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union der 
Dumpingspanne entspricht, könnte die mögliche künftige Zollschuld in Höhe der Dumpingspanne festgesetzt 
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werden. Nach den Angaben im Antrag auf Einleitung einer Antidumpinguntersuchung beträgt die durchschnittliche 
Dumpingspanne für die betroffene aus Taiwan eingeführte Ware schätzungsweise 15,1 % und die durchschnittliche 
Zielpreisunterbietungsspanne 20,7 %. Die mögliche künftige Zollschuld wird in Höhe der niedrigeren dieser beiden 
Spannen festgelegt, nämlich 15,1 % des CIF-Einfuhrwertes der betroffenen Ware. 

6. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

(31) Alle im Rahmen dieser zollamtlichen Erfassung erhobenen personenbezogenen Daten werden nach der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) verarbeitet — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Zollbehörden werden nach Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/1036 angewiesen, geeignete Schritte zu 
unternehmen, um die in die Union getätigten Einfuhren flachgewalzter Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, auch in 
Rollen (Coils) (auch nach Länge zugeschnittene Waren und Schmalband („narrow strip“)), nur warmgewalzt, 
ausgenommen Erzeugnisse, nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite von 600 mm oder mehr und einer Dicke von mehr als 
10 mm, mit Ursprung in der Volksrepublik China, Taiwan und Indonesien zollamtlich zu erfassen; diese Erzeugnisse 
werden derzeit unter den HS-Codes 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 und 
7220 12 eingereiht. 

Die zollamtliche Erfassung endet neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Alle interessierten Parteien können innerhalb von 21 Tagen nach Veröffentlichung dieser Verordnung unter Vorlage 
sachdienlicher Beweise schriftlich Stellung nehmen oder eine Anhörung beantragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     

(8) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39). 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/105 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur zollamtlichen Erfassung der Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht 
rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China und 

Indonesien 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (1) (im Folgenden 
„Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 24 Absatz 5, 

nach Unterrichtung der Mitgliedstaaten, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 10. Oktober 2019 veröffentlichte die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“) im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Bekanntmachung (2) (im Folgenden „Einleitungsbekanntmachung“) über die Einleitung eines 
Antisubventionsverfahrens (im Folgenden „Verfahren“) betreffend die Einfuhren bestimmter warmgewalzter 
Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China 
(im Folgenden „VR China“) und Indonesien in die Union; das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der 
am 26. August 2019 von der European Steel Association (Eurofer, im Folgenden „Antragsteller“) im Namen von vier 
Unionsherstellern eingereicht wurde, auf die die gesamte Unionsproduktion bestimmter warmgewalzter 
Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) entfällt. 

(2) Am 12. August 2019 hatte die Kommission bereits die Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die 
Einfuhren derselben Ware mit Ursprung in der VR China, Taiwan und Indonesien (3) in die Union (im Folgenden 
„paralleles Antidumpingverfahren“) nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (4) (im Folgenden „Antidumpinggrundverordnung“) bekannt gegeben. 

1. BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WARE 

(3) Bei der zollamtlich zu erfassenden Ware (im Folgenden „betroffene Ware“) handelt es sich um flachgewalzte 
Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, auch in Rollen (Coils) (auch nach Länge zugeschnittene Waren und 
Schmalband („narrow strip“)), nur warmgewalzt, ausgenommen Erzeugnisse, nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite 
von 600 mm oder mehr und einer Dicke von mehr als 10 mm. Diese Erzeugnisse werden derzeit unter den HS- 
Codes 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 und 7220 12 eingereiht. Die 
HS-Codes werden nur informationshalber angegeben. 

(1) ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 55. 
(2) Bekanntmachung der Einleitung eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter warmgewalzter 

Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China und Indonesien 
(2019/C 342/09) (ABl. C 342 vom 10.10.2019, S. 18). 

(3) Bekanntmachung der Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter warmgewalzter Flacherzeugnisse 
aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen (Coils) mit Ursprung in der Volksrepublik China, Taiwan und Indonesien (2019/C 269 
I/01) (ABl. C 269 I vom 12.8.2019, S. 1). 

(4) Verordnung (EU) 2016/1036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz gegen gedumpte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern (ABl. L 176 vom 30.6.2016, S. 21). 

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 19/10                                                                                                                                           24.1.2020   



2. ANTRAG 

(4) Der Antragsteller hatte in seinem ursprünglichen Antrag bereits die zollamtliche Erfassung der Einfuhren verlangt. 
Am 31. Oktober 2019 stellte der Antragsteller nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung einen gesonderten 
Antrag auf zollamtliche Erfassung der Einfuhren, die Gegenstand dieses Verfahrens sind. Der Antragsteller 
beantragte, dass die Einfuhren der betroffenen Ware zollamtlich erfasst werden, sodass in der Folge Maßnahmen 
gegenüber diesen Einfuhren vom Zeitpunkt der zollamtlichen Erfassung an angewendet werden können. Weitere 
Mitteilungen zur Unterstützung dieses Antrags wurden am 22. November und am 10. Dezember 2019 übermittelt. 

(5) Am 14. November 2019 übermittelte Marcegaglia Specialties (im Folgenden „Marcegaglia“), ein im Antisubventions-
verfahren mitarbeitender Verwender der betroffenen Ware, eine Stellungnahme zum Antrag des Antragstellers auf 
zollamtliche Erfassung der Einfuhren. 

3. GRÜNDE FÜR DIE ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(6) Nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung kann die Kommission die Zollbehörden anweisen, geeignete 
Schritte zu unternehmen, um die Einfuhren zollamtlich zu erfassen, sodass in der Folge Maßnahmen gegenüber 
diesen Einfuhren vom Zeitpunkt dieser zollamtlichen Erfassung an angewendet werden können. Die zollamtliche 
Erfassung der Einfuhren kann auf einen Antrag des Wirtschaftszweigs der Union vorgenommen werden, der 
ausreichende Beweise dafür enthält, dass die Maßnahme gerechtfertigt ist. 

(7) Der Antragsteller brachte vor, dass die zollamtliche Erfassung gerechtfertigt sei, da die betroffene Ware mit Ursprung 
in der VR China und Indonesien subventioniert werde. Dem Wirtschaftszweig der Union entstehe eine erhebliche 
Schädigung durch vermehrte Niedrigpreiseinfuhren, die eine Bevorratung ermöglichen würden, was die 
Abhilfewirkung möglicher endgültiger Zölle untergrabe. 

(8) Die Kommission prüfte den Antrag im Hinblick auf Artikel 16 Absatz 4 der Grundverordnung. Sie prüfte, ob 
kritische Umstände vorliegen, unter denen eine schwer wieder auszugleichende Schädigung durch massive, in einem 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum getätigte Einfuhren einer Ware verursacht wird, der anfechtbare Subventionen 
zugutekommen, und ob es notwendig erscheint, rückwirkend Ausgleichszölle auf diese Einfuhren zu erheben, um 
die Wiederholung einer solchen Schädigung auszuschließen. 

3.1. Subventionierung der betroffenen Ware 

(9) Der Kommission liegen hinreichende Beweise dafür vor, dass die Einfuhren der betroffenen Ware aus der VR China 
und Indonesien subventioniert werden. 

(10) Was die VR China anbelangt, so umfassen die mutmaßlichen Subventionspraktiken unter anderem den direkten 
Transfer von Geldern, Abgaben, auf die die Regierung verzichtet oder die sie nicht erhebt, und die Zur-Verfügung- 
Stellung von Waren oder Dienstleistungen durch die Regierung zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt. 
Hierzu gehören beispielsweise Vorzugskredite und die Bereitstellung von Kreditlinien durch staatseigene Banken, 
Subventionsprogramme für Ausfuhrkredite, Ausfuhrbürgschaften und -versicherungen sowie Zuschussprogramme; 
Steuerermäßigungen für Unternehmen im Bereich Hochtechnologie und neue Technologien, Steuerverrechnung für 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, beschleunigte Abschreibungen von Ausrüstung, die von Hochtechnolo
gieunternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Hochtechnologie genutzt wird, Steuerbefreiung für 
Dividendenausschüttungen zwischen qualifizierten gebietsansässigen Unternehmen, Quellensteuerermäßigung für 
Dividenden ausländisch investierter chinesischer Unternehmen an ihre ausländischen Muttergesellschaften, 
Befreiungen von der Landnutzungssteuer sowie Ausfuhrabgabennachlässe und die Bereitstellung von Land und 
Strom durch die Regierung zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt. 

(11) Was Indonesien anbelangt, so umfassen die mutmaßlichen Subventionspraktiken unter anderem den direkten 
Transfer von Geldern, Abgaben, auf die die Regierung verzichtet oder die sie nicht erhebt, und die Zur-Verfügung- 
Stellung von Waren oder Dienstleistungen durch die Regierung zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt. 
Dazu gehören beispielsweise Policy Loans zu Sonderbedingungen und Steuervergünstigungen nach den 
indonesischen Rechtsvorschriften sowie Befreiungen von den Einfuhrabgaben bei der Einfuhr von Ausgangsstoffen 
und Herstellungsausrüstung. 

(12) Es wurde vorgebracht, bei den genannten Maßnahmen handele es sich um Subventionen, da sie eine finanzielle 
Beihilfe der Zentralregierung der VR China, der Zentralregierung Indonesiens oder anderer, regionaler und lokaler 
Regierungen (einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts) beinhalteten und den ausführenden Herstellern 
der betroffenen Ware daraus ein Vorteil erwachse. Die Subventionen seien von der Ausfuhrleistung und/oder der 
bevorzugten Verwendung inländischer statt eingeführter Waren abhängig und/oder seien auf bestimmte Branchen 
und/oder Unternehmensarten und/oder Standorte beschränkt; sie seien daher spezifisch und anfechtbar. 
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(13) Die Beweise für die Subventionierung wurden in der allgemein einsehbaren Fassung des Antrags zur Verfügung 
gestellt und im Vermerk über die Hinlänglichkeit der Beweise genauer geprüft. 

(14) Die in diesem Stadium verfügbaren Beweise deuten somit darauf hin, dass die Ausfuhren der betroffenen Ware von 
anfechtbaren Subventionen profitieren. 

3.2. Bestehen massiver, in einem relativ kurzen Zeitraum getätigter Einfuhren 

(15) Die im Antrag und in den anschließend eingereichten Unterlagen im Zusammenhang mit dem Antrag auf 
zollamtliche Erfassung enthaltenen Beweise zur Menge der Einfuhren weisen für den Zeitraum von 2015 bis Juni 
2019 einen massiven Anstieg der Einfuhren sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen am Marktanteil aus. 
Konkret geht aus den im Antrag vorgelegten Beweisen hervor, dass die chinesischen und indonesischen Ausführer 
die Menge der Verkäufe der betroffenen Ware in die Union sehr stark erhöht haben, was im zweiten Halbjahr 2018 
zu einem drastischen Anstieg des Marktanteils auf 28,7 % führte. 

(16) Eine Analyse der Entwicklung der Einfuhren im gesamten Bezugszeitraum und nach der Einleitung der 
Untersuchung, bei der die Daten aus dem Antrag um Daten zu der spezifischen betroffenen Ware aus der 
Datenbank Surveillance 2 ergänzt wurden, lässt nicht darauf schließen, dass der massive Anstieg der Einfuhren zum 
Stillstand gekommen wäre: 

Einfuhrmengen aus den betroffenen Ländern (in Tonnen)                                                              

Ursprung 2016 2017 2018 Untersuchungs-
zeitraum (IP) 

Monatlicher 
Durchschnitt 

(UZ) 

Monatlicher 
Durchschnitt 

nach Einleitung  (1) 

VR China 194 963 263 858 250 626 220 705 18 392 26 338 

Indonesien 105 17 44 863 107 107 8 926 4 270 

Betroffene 
Länder 

195 068 263 874 295 489 327 812 27 318 30 607 

(1) Oktober 2019-November 2019. 

Quelle: 
— 2016-2018: Antrag. 
— UZ und Zeitraum nach dem UZ: Datenbank Surveillance 2.   

(17) Auf der Grundlage dieser statistischen Daten stellte die Kommission fest, dass sich sogar in den beiden Monaten nach 
Einleitung der Untersuchung, d. h. im Oktober und November 2019, bestätigte, dass massive Einfuhren aus den 
betroffenen Ländern erfolgten, wobei die monatlichen durchschnittlichen Einfuhrmengen in diesen Monaten um 12 
% über dem bereits hohen im Untersuchungszeitraum festgestellten Niveau lagen. Aus den der Kommission nach 
Einleitung der Untersuchung vorliegenden statistischen Daten ergibt sich eine steigende Tendenz der Einfuhrmengen 
aus den betroffenen Ländern. Diese Steigerungen resultieren zusammen mit den jeweiligen Marktanteilen der beiden 
ausführenden Länder im gesamten Bezugszeitraum in massiven, in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum 
getätigten Einfuhren im Sinne des Artikels 16 Absatz 4 der Grundverordnung. 

3.3. Verursachung einer schwer wieder auszugleichenden Schädigung durch diese Einfuhren 

(18) Ferner liegen der Kommission hinreichende Beweise dafür vor, dass die Subventionspraktiken der Ausführer dem 
Wirtschaftszweig der Union eine bedeutende Schädigung zufügen. Die Menge und die Preise der Einfuhren der 
betroffenen Ware wirkten sich negativ auf die Verkaufsmengen, die auf dem Unionsmarkt in Rechnung gestellten 
Preise und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union aus. Dies beeinflusst die Gesamtergebnisse und die 
finanzielle Lage des Wirtschaftszweigs der Union sehr nachteilig. Bei den Beweisen hinsichtlich der 
Schadensfaktoren gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Grundverordnung handelt es sich um Daten, die im Antrag und in 
den anschließend eingereichten Unterlagen zur zollamtlichen Erfassung enthalten sind und die von öffentlich 
zugänglichen Eurostat-Daten untermauert werden. Aus dem Antrag ging unter anderem hervor, dass die Verkäufe 
des Wirtschaftszweigs der Union an unabhängige Abnehmer von 2015 bis 2018 um 6 % zurückgegangen waren, 
dass sein Marktanteil in diesem Zeitraum um 4,3 % zurückgegangen war und dass die Rentabilität 2018 ein 
niedriges Niveau aufwies und sich auf weniger als die Hälfte des 2017 erzielten Wertes belief. Außerdem brach die 
Rentabilität 2018 drastisch ein und lag in der zweiten Jahreshälfte bei nur 2,2 %. Zudem wurde im Antrag belegt, 
dass die Beschäftigung seit 2015 um 3 % zurückgegangen war. 
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(19) Darüber hinaus wies der Antragsteller in seinem Antrag auf zollamtliche Erfassung darauf hin, dass sich die im 
ursprünglichen Antrag für das zweite Halbjahr 2018 festgestellte rasche Verschlechterung der Lage des 
Wirtschaftszweigs der Union im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt habe, wobei die Produktion weiter 
zurückgegangen sei und die Preisunterbietung durch die Einfuhren zugenommen habe. In dem Antrag legte er auch 
Beweise dafür vor, dass sich die Situation seitdem noch weiter verschlimmert habe, wobei er unter anderem auf vier 
größere Ankündigungen von Umstrukturierungen unterschiedlicher Art durch die verschiedenen Unionshersteller 
seit Juli 2019 hinwies, die sich auf Hunderte von Arbeitsplätzen auswirken. Zwei dieser Ankündigungen erfolgten 
erst im Oktober 2019. 

(20) Die Kommission bewertete in dieser Phase außerdem, ob die erlittene Schädigung schwer wieder auszugleichen ist. 
Werden die chinesischen und indonesischen Zulieferer fester Bestandteil der Lieferketten der Abnehmer des 
Wirtschaftszweigs der Union, sind diese möglicherweise nicht geneigt, bei ihren Zulieferern auf Hersteller in der 
Union umzusteigen. Zudem dürften die Abnehmer des Wirtschaftszweigs der Union von diesem kaum höhere 
Preise akzeptieren, selbst wenn die Kommission in Zukunft Ausgleichsmaßnahmen ohne rückwirkende Geltung 
einführen sollte. Drohen ein dauerhafter Verlust von Marktanteilen oder geringere Einnahmen, so stellt dies eine nur 
schwer wieder auszugleichende Schädigung dar. 

3.4. Ausschluss einer Wiederholung der Schädigung 

(21) Aufgrund der in Abschnitt 3.3 enthaltenen Daten und Ausführungen gelangte die Kommission abschließend zu der 
Einschätzung, dass es erforderlich ist, durch zollamtliche Erfassung die mögliche rückwirkende Einführung von 
Maßnahmen vorzubereiten, um die Wiederholung einer solchen Schädigung auszuschließen. In der Tat deuten die 
Marktbedingungen nach dem UZ tendenziell darauf hin, dass sich aufgrund der erheblichen Zunahme der 
subventionierten Niedrigpreiseinfuhren die Lage des heimischen Wirtschaftszweigs verschlechtert. 

4. VERFAHREN 

(22) Daher gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorliegen, um die zollamtliche Erfassung der 
Einfuhren der betroffenen Ware nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung zu rechtfertigen. 

(23) Alle interessierten Parteien werden gebeten, unter Vorlage sachdienlicher Beweise schriftlich Stellung zu nehmen. Die 
Kommission kann interessierte Parteien außerdem anhören, sofern die Parteien dies schriftlich beantragen und 
nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. 

5. ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG 

(24) Nach Artikel 24 Absatz 5 der Grundverordnung sollten die Einfuhren der betroffenen Ware zollamtlich erfasst 
werden, damit, falls die Untersuchungsergebnisse zur Einführung von Ausgleichszöllen führen, diese Zölle bei 
Erfüllung der nötigen Voraussetzungen nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften rückwirkend auf die 
zollamtlich erfassten Einfuhren erhoben werden können. 

(25) Eine etwaige künftige Zollschuld ergibt sich aus den Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung. 

(26) In dieser Phase der Untersuchung ist es noch nicht möglich, die Höhe der Subventionen in der VR China und 
Indonesien abzuschätzen. Der Antrag enthält keine genaue Schätzung der Höhe der Subventionen, die 
normalerweise als Grundlage für die Festsetzung der Ausgleichszölle herangezogen werden sollte. Im Antrag wird 
lediglich die Schadensbeseitigungsschwelle geschätzt, wobei sich dieser Schätzwert auf 29,1 % für die VR China und 
39,8 % für Indonesien beläuft. Nach Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Grundverordnung käme diese geschätzte 
Höhe der Zollschuld nur zum Tragen, wenn ein Zoll auf Basis der Höhe der anfechtbaren Subventionen höher läge 
und die Kommission zweifelsfrei zu dem Schluss gelangt, dass es nicht im Unionsinteresse ist, diesen höheren Zoll 
einzuführen. 

6. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

(27) Alle im Rahmen dieser zollamtlichen Erfassung erhobenen personenbezogenen Daten werden nach der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) verarbeitet — 

(5) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39). 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Zollbehörden werden nach Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/1037 angewiesen, geeignete Schritte zu 
unternehmen, um die in die Union getätigten Einfuhren flachgewalzter Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, auch in 
Rollen (Coils) (auch nach Länge zugeschnittene Waren und Schmalband („narrow strip“)), nur warmgewalzt, 
ausgenommen Erzeugnisse, nicht in Rollen (Coils), mit einer Breite von 600 mm oder mehr und einer Dicke von mehr als 
10 mm, mit Ursprung in der Volksrepublik China und Indonesien zollamtlich zu erfassen; diese Erzeugnisse werden 
derzeit unter den HS-Codes 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 und 7220 12 
eingereiht. 

Die zollamtliche Erfassung endet neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Alle interessierten Parteien können innerhalb von 21 Tagen nach Veröffentlichung dieser Verordnung unter Vorlage 
sachdienlicher Beweise schriftlich Stellung nehmen oder eine Anhörung beantragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/106 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur Zulassung von Natriumformiat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen Zulassung. 

(2) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Zulassung von Natriumformiat 
eingereicht. Diesem Antrag waren die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3) Der Antrag betrifft die Zulassung des zur Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ zählenden Stoffes 
Natriumformiat als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten. 

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „die Behörde“) gelangte in ihren Gutachten vom 
30. April 2015 (2) und 26. Februar 2019 (3) zu dem Schluss, dass Natriumformiat unter den vorgeschlagenen 
Verwendungsbedingungen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit von Tieren, die Sicherheit der 
Verbraucher oder die Umwelt hat. Sie kam darüber hinaus zu dem Schluss, dass der Stoff leicht augenreizend und 
ein Hautallergen ist. Weil die inhalative Exposition gegenüber Natriumformiat für ungeschützte Arbeitnehmer, die 
den Zusatzstoff handhaben, als risikobehaftet gilt, sollte Natriumformiat außerdem vorsichtshalber als die 
Atemwege reizend eingestuft werden. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden sollten, um schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, insbesondere in Bezug auf 
die Anwender des Zusatzstoffs, zu vermeiden. Die Behörde gelangte ferner zu dem Schluss, dass Natriumformiat in 
flüssiger Form bei Futtermitteln ein wirksamer Stoff zur Verbesserung der hygienischen Beschaffenheit sein kann. 
Besondere Vorgaben für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erforderlich. Sie 
hat zudem den Bericht über die Methoden zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, den das 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat. 

(5) Die Bewertung von Natriumformiat ergibt, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte die Verwendung von Natriumformiat gemäß dem Anhang der 
vorliegenden Verordnung zugelassen werden. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Zulassung 

Der im Anhang genannte Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Stoffe zur Verbesserung der hygienischen Beschaffenheit“ einzuordnen ist, wird unter den in diesem Anhang aufgeführten 
Bedingungen als Zusatzstoff in der Tierernährung zugelassen. 

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 
(2) EFSA Journal 2015; 13(5):4113. 
(3) EFSA Journal 2019; 17(3):5645. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs 
Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

Tierkategorie Höchstalter 

Mindestgehalt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung 

mg Ameisensäure/kg 
Alleinfuttermittel mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 

Technologische Zusatzstoffe: Stoffe zur Verbesserung der hygienischen Beschaffenheit 

1k237 Natriumformiat Zusammensetzung des Zusatzstoffs 
Flüssig 
≥ 15 % Natriumformiat 
≤ 75 % Ameisensäure 
≤ 25 % Wasser 

Alle Tierar
ten außer 

Schweinen 

— — 10 000 
(Ameisensäureä

quivalent) 

1. In der Gebrauchsanweisung für 
den Zusatzstoff und die Vor
mischungen sind die Lagerbe
dingungen anzugeben. 

2. Die Mischung verschiedener 
Quellen von Ameisensäure darf 
den zulässigen Höchstgehalt in 
Alleinfuttermitteln nicht über
schreiten. 

3. Die Futtermittelunternehmer 
müssen für die Anwender des 
Zusatzstoffs und der Vormisch
ungen operative Verfahren und 
organisatorische Maßnahmen 
festlegen, um Risiken aufgrund 
der Anwendung des Stoffs zu 
vermeiden. Können diese Risi
ken durch solche Verfahren und 
Maßnahmen nicht ausgeräumt 
oder auf ein Minimum reduziert 
werden, so ist bei der Handha
bung des Zusatzstoffs und der 
Vormischungen eine persönli
che Schutzausrüstung zu tra
gen, einschließlich Atemschutz, 
Schutzbrille und Handschuhen. 

13. Februar 2030 

Charakterisierung des Wirkstoffs 
Natriumformiat ≥ 15 % (in flüssiger 
Form) Ameisensäure ≤ 75 % 
Hergestellt durch chemische Syn
these 

Schweine — — 12 000 
(Ameisensäureä

quivalent) 

Analysemethode (1) 
Bestimmung von Natrium in Fut
termittelzusatzstoffen: EN ISO 
6869: Atomabsorptionsspektro
metrie (AAS) oder EN ISO 15510: 
Atomemissionsspektrometrie mit 
induktiv gekoppeltem Plasma 
(ICP-AES). 
Bestimmung von Gesamtformiat in 
Futtermittelzusatzstoffen: EN 
15909 Umkehrphasen-HPLC in 
Verbindung mit einem UV-Dete
ktor (RP-HPLC-UV). 
Bestimmung von Gesamtformiat in 
Vormischungen und Futtermitteln: 
Ionenausschluss-Hochleistungs
flüssigkeitschromatografie unter 
Verwendung eines UV- oder Bre
chungsindexdetektors (HPLC- 
UV/RI) oder Ionenchromatografie 
mit Detektion der elektrischen Leit
fähigkeit (IC/ECD). 

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/107 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur Zulassung von Ponceau 4R als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist vorgeschrieben, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und es werden die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung geregelt. Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sieht für Zusatzstoffe, die gemäß der 
Richtlinie 70/524/EWG des Rates (2) zugelassen wurden, eine Neubewertung vor. 

(2) Ponceau 4R wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG auf unbegrenzte Zeit als Zusatzstoff in Futtermitteln für 
Zierfische zugelassen, der zur Gruppe „Färbende Stoffe, einschließlich Pigmente“ unter der Überschrift „Andere 
färbende Stoffe“ gehört. Er wurde außerdem auf unbegrenzte Zeit als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen und 
Hunde zugelassen, der zur Gruppe „Färbende Stoffe, einschließlich Pigmente“ unter der Überschrift „Stoffe, die in 
gemeinschaftlichen Vorschriften zur Färbung von Lebensmitteln zugelassen sind“ gehört. In der Folge wurde dieser 
Zusatzstoff gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 als bereits bestehendes 
Produkt in das Register der Futtermittelzusatzstoffe eingetragen. 

(3) Es wurde ein Antrag gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 in Verbindung mit deren 
Artikel 7 auf Neubewertung von Ponceau 4R als Futtermittelzusatzstoff für Zierfische, Katzen und Hunde gestellt. 
Der Antragsteller beantragte die Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ 
und die Funktionsgruppe „Farbstoffe“. Dem Antrag waren die nach Artikel 7 Absatz 3 Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) zog in ihren Gutachten vom 6. 
März 2018 (3) den Schluss, dass Ponceau 4R unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Tiergesundheit hat. Sie kam ferner zu dem Schluss, dass das Einatmen des 
Zusatzstoffs als gefährlich für den Verwender des Zusatzstoffs anzusehen ist; es konnte kein Schluss dazu gezogen 
werden, ob der Zusatzstoff haut- oder augenreizend sein kann und ein Hautsensibilisierungspotenzial hat. Daher ist 
die Kommission der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, insbesondere in Bezug auf die Verwender des Zusatzstoffs, zu 
vermeiden. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der Kommission (4) wurde in Phase I der Bewertung der 
Umweltrisiken festgestellt, dass Ponceau 4R als Zusatzstoff, der für nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere 
bestimmt ist, aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit erheblicher Umweltauswirkungen von einer weiteren 
Bewertung befreit ist, da das oben genannte Gutachten der Behörde keine wissenschaftlichen Hinweise enthält, die 
Grund zu Bedenken geben. Die Behörde hat ferner festgestellt, dass für diesen Zusatzstoff, der auch für Lebensmittel 
zugelassen ist, möglicherweise kein weiterer Nachweis seiner Wirksamkeit erforderlich ist, wenn seine Funktion in 
Futtermitteln dieselbe ist wie in Lebensmitteln. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Tierernährung verlangte 
die Behörde jedoch weitere Nachweise. Der Antragsteller hat die Wirksamkeit für 50 mg/kg in einer typischen 
Futtermittelmasse nachgewiesen, wies aber auch darauf hin, dass in anderen Grundmassen (die Farbe in 
Heimtierfutter reicht von fast weiß bis dunkelbraun) auch geringere Mengen enthalten sein können, insbesondere in 
hellen Grundmassen (der Antragsteller legte in den Unterlagen einige Belege für geringere Mengen vor). Da der von 
der Behörde für diesen Zusatzstoff empfohlene Höchstgehalt dem entspricht, der für Lebensmittel in verschiedenen 
Erzeugnissen zugelassen ist, ist die Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die Wirksamkeit dieses Stoffes 
hinreichend belegt ist. Besondere Vorgaben für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht 
für erforderlich. Sie hat außerdem den Bericht über die Methode zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in 
Futtermitteln geprüft, den das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat. 

(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 
(2) Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (ABl. L 270 vom 14.12.1970, 

S. 1.) 
(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5222. 
(4) Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der Kommission vom 25. April 2008 über Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erstellung und Vorlage von Anträgen sowie der 
Bewertung und Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 1). 
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(5) Die Bewertung von Ponceau 4R hat ergeben, dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher sollte die Verwendung dieses Zusatzstoffs gemäß den Angaben 
im Anhang der vorliegenden Verordnung zugelassen werden. 

(6) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für den betreffenden Stoff aus 
Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit 
sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Zulassung ergeben. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Zulassung 

Der im Anhang genannte Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Farbstoffe“ einzuordnen ist, wird als Zusatzstoff in der Tierernährung unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen 
zugelassen. 

Artikel 2 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Der im Anhang genannte Stoff und die diesen enthaltenden Vormischungen, die vor dem 13. August 2020 gemäß 
den vor dem 13. Februar 2020 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden. 

(2) Einzel- und Mischfuttermittel, die den im Anhang genannten Stoff enthalten und vor dem 13. Februar 2022 gemäß 
den vor dem 13. Februar 2020 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs 
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

Tierkategorie Höchstalter 

Mindestge-
halt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung mg Wirkstoff/kg 

Alleinfuttermittel mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Farbstoffe. i) Stoffe, die einem Futtermittel Farbe geben oder die Farbe in einem Futtermittel wiederherstellen 

2a124 Ponceau 
4R 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs 
Ponceau 4R wird als Stoff mit Natriumsalz als 
Hauptbestandteil beschrieben. 
Fest (Pulver oder Granulat) 

Katzen — — 31 1. In der Gebrauchsanweisung für 
den Zusatzstoff und Vormischun
gen sind die Lagerbedingungen 
und die Stabilität bei Wärmebe
handlung anzugeben. 

2. Die Futtermittelunternehmer 
müssen für die Verwender des Zu
satzstoffs und der Vormischun
gen operative Verfahren und or
ganisatorische Maßnahmen 
festlegen, um Risiken aufgrund 
der Verwendung des Stoffs zu ver
meiden. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt oder auf 
ein Minimum reduziert werden, 
so ist bei der Handhabung des Zu
satzstoffs und der Vormischun
gen eine persönliche Schutzaus
rüstung zu tragen, einschließlich 
Augen-, Haut-, Mund- und Atem
schutz. 

13. Februar 2030 

Charakterisierung des Wirkstoffs als das Natriumsalz 
Ponceau 4R besteht im Wesentlichen aus Trinatrium 
2-hydroxy-1-(4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalen- 
6,8-disulfonat und sonstigen Farbstoffen sowie Na
triumchlorid und/oder Natriumsulfat als den wich
tigsten farblosen Bestandteilen. 
Das Calcium- und das Kaliumsalz sind ebenfalls zu
gelassen. 
Chemische Formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fest (Pulver oder Granulat), hergestellt durch chemi
sche Synthese 
CAS-Nr.: 2611-82-7 
Reinheitskriterien 
— Farbstoffe insgesamt, berechnet als das Natrium

salz: ≥ 80 %; 
— Nebenfarbstoffe: ≤ 1 %; 
— andere organische Verbindungen als Farbstoffe: 

≤ 0,5 %; 
— unsulfonierte primäre aromatische Amine (be

rechnet als Anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemethode  (1) 
Zur Bestimmung des Farbstoffgehalts von Ponceau 
4R insgesamt im Futtermittelzusatzstoff: 
Spektrofotometrie bei 505 nm und Titration mit 
Titanchlorid, beschrieben in: Verordnung  
(EU) Nr. 231/2012 der Kommission mit Bezug auf 
FAO JECFA Combined Compendium for Food Addi
tive Specifications (Analytical methods Vol. 4) und 
Monograph No 11 (2011) „Ponceau 4R“. 
Zur Bestimmung des Gehalts an Ponceau 4R in Fut
termitteln: 

Hunde — — 37 
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Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs 
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

Tierkategorie Höchstalter 

Mindestge-
halt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung mg Wirkstoff/kg 

Alleinfuttermittel mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 

Hochleistungsflüssigchromatografie mit Tandem- 
Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS/MS) 

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Farbstoffe. iii) Stoffe, die die Farbe von Zierfischen und -vögeln positiv beeinflussen 

2a124 Ponceau 
4R 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs 
Ponceau 4R wird als Stoff mit Natriumsalz als 
Hauptbestandteil beschrieben. 
Fest (Pulver oder Granulat) 

Zierfische — — 137 1. In der Gebrauchsanweisung für 
den Zusatzstoff und Vormischun
gen sind die Lagerbedingungen 
und die Stabilität bei Wärmebe
handlung anzugeben. 

2. Die Futtermittelunternehmer 
müssen für die Verwender des Zu
satzstoffs und der Vormischun
gen operative Verfahren und or
ganisatorische Maßnahmen 
festlegen, um Risiken aufgrund 
der Verwendung des Stoffs zu ver
meiden. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt oder auf 
ein Minimum reduziert werden, 
so ist bei der Handhabung des Zu
satzstoffs und der Vormischun
gen eine persönliche Schutzaus
rüstung zu tragen, einschließlich 
Augen-, Haut-, Mund- und Atem
schutz. 

13. Februar 2030 

Charakterisierung des Wirkstoffs als das Natriumsalz 
Ponceau 4R besteht im Wesentlichen aus Trinatrium 
2-hydroxy-1-(4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalen- 
6,8-disulfonat und sonstigen Farbstoffen sowie Na
triumchlorid und/oder Natriumsulfat als den wich
tigsten farblosen Bestandteilen. 
Das Calcium- und das Kaliumsalz sind ebenfalls zu
gelassen. 
Chemische Formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fest (Pulver oder Granulat), hergestellt durch chemi
sche Synthese 
CAS-Nr.: 2611-82-7 
Reinheitskriterien 
— Farbstoffe insgesamt, berechnet als das Natrium

salz: ≥ 80 %; 
— Nebenfarbstoffe: ≤ 1 %; 
— andere organische Verbindungen als Farbstoffe: 

≤ 0,5 %; 
— unsulfonierte primäre aromatische Amine (be

rechnet als Anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemethode  (1) 
Zur Bestimmung des Farbstoffgehalts von Ponceau 
4R insgesamt im Futtermittelzusatzstoff: 
Spektrofotometrie bei 505 nm und Titration mit 
Titanchlorid, beschrieben in: Verordnung (EU) Nr. 
231/2012 der Kommission mit Bezug auf FAO JEC
FA Combined Compendium for Food Additive Spe
cifications (Analytical methods Vol. 4) und Mono
graph No 11 (2011) „Ponceau 4R“. 
Zur Bestimmung des Gehalts an Ponceau 4R in Fut
termitteln: 
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Kennnum-
mer des 

Zusatzstoffs 
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode 
Tierart oder 

Tierkategorie Höchstalter 

Mindestge-
halt Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung mg Wirkstoff/kg 

Alleinfuttermittel mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 

Hochleistungsflüssigchromatografie mit Tandem- 
Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS/MS) 

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2020/108 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur Änderung des Anhangs der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der 
Republik San Marino 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Republik San Marino vom 
27. März 2012 (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 8 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Republik San Marino 
(im Folgenden „Währungsvereinbarung“) ist die Republik San Marino verpflichtet, Unionsrechtsakte mit 
Vorschriften in den Bereichen Euro-Banknoten und -Münzen, Banken- und Finanzrecht, Verhinderung von 
Geldwäsche, Betrug und Fälschung von Bargeld und bargeldlosen Zahlungsmitteln, Medaillen und Marken sowie 
statistische Berichtspflichten umzusetzen. Die betreffenden Rechtsakte und Vorschriften sind im Anhang der 
Währungsvereinbarung aufgelistet. 

(2) Der Anhang der Währungsvereinbarung muss von der Kommission einmal im Jahr oder erforderlichenfalls öfter 
geändert werden, um neuen einschlägigen Rechtsakten und Vorschriften der Union sowie Änderungen an 
bestehenden Rechtsakten und Vorschriften Rechnung zu tragen. 

(3) Einige Rechtsakte und Vorschriften der Union sind nicht mehr relevant und sollten daher aus dem Anhang 
gestrichen werden; darüber hinaus hat die Union zwischenzeitlich neue einschlägige Rechtsakte und Vorschriften 
erlassen und Änderungen an bestehenden Rechtsakten vorgenommen, die allesamt in den Anhang aufgenommen 
werden müssen. 

(4) Der Anhang der Währungsvereinbarung sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Republik San Marino wird durch den 
Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     

(1) ABl. C 121 vom 26.4.2012, S. 5. 

DE Amtsblatt der Europäischen Union 24.1.2020                                                                                                                                           L 19/23   



ANHANG 

„ANHANG                                                               

Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist  

Verhinderung der Geldwäsche  

1 Beschluss 2000/642/JI des Rates vom 17. Oktober 2000 über Vereinbarungen für 
eine Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten 
beim Austausch von Informationen (ABl. L 271 vom 24.10.2000, S. 4). 

1. September 2013 

2 Rahmenbeschluss 2001/500/JI des Rates vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche 
sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen 
und Erträgen aus Straftaten (ABl. L 182 vom 5.7.2001, S. 1).  

3 Rahmenbeschluss 2005/212/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die 
Einziehung von Erträgen, Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus 
Straftaten (ABl. L 68 vom 15.3.2005, S. 49). 

1. Oktober 2014 (1) 

4 Beschluss 2007/845/JI des Rates vom 6. Dezember 2007 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen 
aus Straftaten oder anderen Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit 
Straftaten (ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 103).  

5 Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus 
Straftaten in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39). 

1. November 2016 (2) 

6 Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 

1. Oktober 2017 (3) 

7 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

1. Oktober 2017 (3)  

Geändert durch:  

8 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 
vom 19.6.2018, S. 43). 

31. Dezember 2020 (6)  

Ergänzt durch:  

9 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische 
Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1). 

1. Oktober 2017 (5)  

Geändert durch:  

10 Delegierte Verordnung (EU) 2018/105 der Kommission vom 27. Oktober 2017 
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 im Hinblick auf die 
Aufnahme Äthiopiens in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko in der Tabelle 
unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 19 vom 24.1.2018, S. 1). 

31. März 2019 (6) 

11 Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission vom 13. Dezember 2017 
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Aufnahme von Sri Lanka, Trinidad und Tobago und Tunesien in die Tabelle 
unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 41 vom 14.2.2018, S. 4). 

31. März 2019 (6) 
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Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist 

12 Delegierte Verordnung (EU) 2018/1108 der Kommission vom 7. Mai 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die 
Benennung zentraler Kontaktstellen für E-Geld-Emittenten und 
Zahlungsdienstleister sowie ihrer Aufgaben (ABl. L 203 vom 10.8.2018, S. 2). 

31. Dezember 2020 (7) 

13 Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 der Kommission vom 27. Juli 2018 zur 
Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Aufnahme Pakistans in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 246 
vom 2.10.2018, S. 1). 

31. Dezember 2019 (7) 

14 Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und 
Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen 
und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen (ABl. L 125 vom 14.5.2019, S. 4). 

31. Dezember 2020 (7) 

15 Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus 
der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1889/2005 (ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 6). 

31. Dezember 2021 (7) 

16 Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. 
L 284 vom 12.11.2018, S. 22). 

31. Dezember 2021 (7)  

Verhinderung von Betrug und Fälschung  

17 Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Festlegung von 
zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 181 
vom 4.7.2001, S. 6) 

1. September 2013 

Geändert durch:  

18 Verordnung (EG) Nr. 44/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 zur Festlegung von zum Schutz des Euro 
gegen Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 1).  

19 Beschluss 2001/887/JI des Rates vom 6. Dezember 2001 über den Schutz des Euro 
vor Fälschungen (ABl. L 329 vom 14.12.2001, S. 1). 

1. September 2013 

20 Entscheidung 2003/861/EG des Rates vom 8. Dezember 2003 betreffend die 
Analyse und die Zusammenarbeit in Bezug auf gefälschte Euro-Münzen (ABl. L 325 
vom 12.12.2003, S. 44). 

1. September 2013 

21 Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 6. Dezember 2004 über Medaillen 
und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. L 373 vom 
21.12.2004, S. 1). 

1. September 2013  

Geändert durch:  

22 Verordnung (EG) Nr. 46/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 über Medaillen und Münzstücke mit 
ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 5).  

23 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen 
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates 
(ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 1). 

1. Juli 2016 (2) 

24 Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang 
mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/413/JI des Rates (ABl. L 123 vom 10.5.2019, S. 18). 

31. Dezember 2021 (7) 
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Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist  

Vorschriften für Euro-Banknoten und -Münzen  

25 Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht 
der Europäischen Zentralbank, Sanktionen zu verhängen (ABl. L 318 vom 
27.11.1998, S. 4). 

1. September 2013 

26 Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 1999 über ein Qualitätsmanage-
mentsystem für die Euro-Münzen 

1. September 2013 

27 Mitteilung 2001/C 318/03 der Kommission vom 22. Oktober 2001 zum 
urheberrechtlichen Schutz des Münzbilds der gemeinsamen Seite der Euro-Münzen 
(KOM(2001) 600 endg.) (ABl. C 318 vom 13.11.2001, S. 3). 

1. September 2013 

28 Leitlinie EZB/2003/5 der Europäischen Zentralbank vom 20. März 2003 über die 
Anwendung von Maßnahmen gegen unerlaubte Reproduktionen von Euro- 
Banknoten sowie über den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 78 
vom 25.3.2003, S. 20) 

1. September 2013 

Geändert durch:  

29 Leitlinie EZB/2013/11 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2003/5 über die Anwendung von Maßnahmen gegen 
unerlaubte Reproduktionen von Euro-Banknoten sowie über den Umtausch und 
Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 43). 

1. Oktober 2013 (1) 

30 Beschluss EZB/2010/14 der Europäischen Zentralbank vom 16. September 2010 
über die Prüfung der Echtheit und Umlauffähigkeit und über die Wiederausgabe 
von Euro-Banknoten (ABl. L 267 vom 9.10.2010, S. 1). 

1. September 2013 

Geändert durch:  

31 Beschluss EZB/2012/19 der Europäischen Zentralbank vom 7. September 2012 
zur Änderung des Beschlusses EZB/2010/14 über die Prüfung der Echtheit und 
Umlauffähigkeit und über die Wiederausgabe von Euro-Banknoten (2012/507/EU) 
(ABl. L 253 vom 20.9.2012, S. 19). 

1. Oktober 2013 (1) 

32 Verordnung (EU) Nr. 1210/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung 
von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen (ABl. L 339 vom 22.12.2010, 
S. 1). 

1. September 2013 

33 Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2011 über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden 
Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen den Mitgliedstaaten des Euroraums 
(ABl. L 316 vom 29.11.2011, S. 1) 

1. Oktober 2014 (1) 

34 Verordnung (EU) Nr. 651/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über die Ausgabe von Euro-Münzen (ABl. L 201 vom 27.7.2012, 
S. 135). 

1. Oktober 2013 (1) 

35 Beschluss EZB/2013/10 über die Stückelung, Merkmale und Reproduktion sowie 
den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, 
S. 37). 

1. Oktober 2013 (1) 

Geändert durch:  

Beschluss (EU) 2019/669 der Europäischen Zentralbank vom 4. April 2019 zur 
Änderung des Beschlusses EZB/2013/10 über die Stückelung, Merkmale und 
Reproduktion sowie den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 113 
vom 29.4.2019, S. 6). 

31. Dezember 2020 (7) 

36 Verordnung (EU) Nr. 729/2014 des Rates vom 24. Juni 2014 über die 
Stückelungen und technischen Merkmale der für den Umlauf bestimmten Euro- 
Münzen (ABl. L 194 vom 2.7.2014, S. 1). 

1. Oktober 2013 (1) 
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Bank- und Finanzvorschriften  

37 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den 
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen 
Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1). 

1. September 2016 

Geändert durch:  

38 Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. September 2001 zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG, 83/349/EWG 
und 86/635/EWG des Rates im Hinblick auf die im Jahresabschluss bzw. im 
konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen und von 
Banken und anderen Finanzinstituten zulässigen Wertansätze (ABl. L 283 vom 
27.10.2001, S. 28).  

39 Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2003 zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG 
und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, von Banken und anderen 
Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen (ABl. L 178 vom 
17.7.2003, S. 16).  

40 Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 83/349/EWG über 
den konsolidierten Abschluss, 86/635/EWG über den Jahresabschluss und den 
konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und 
91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 
Versicherungsunternehmen (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1).  

41 Richtlinie 89/117/EWG des Rates vom 13. Februar 1989 über die Pflichten der in 
einem Mitgliedstaat eingerichteten Zweigniederlassungen von Kreditinstituten und 
Finanzinstituten mit Sitz außerhalb dieses Mitgliedstaats zur Offenlegung von 
Jahresabschlussunterlagen (ABl. L 44 vom 16.2.1989, S. 40). 

1. September 2018 

42 Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22). 

1. September 2018 

43 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 
über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- 
und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 

1. September 2018 

Geändert durch:  

44 Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 zur Änderung der Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von 
Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 
und der Richtlinie 2002/47/EG über Finanzsicherheiten im Hinblick auf 
verbundene Systeme und Kreditforderungen (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 37).  

45 Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 120).  

46 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

30. September 2019 (3) 
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47 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in 
der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

1. September 2018 

48 Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 
2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 
5.5.2001, S. 15) 

1. September 2018 

Geändert durch:  

49 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).  

50 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 
2002 über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43). 

1. September 2018 

Geändert durch:  

51 Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 zur Änderung der Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von 
Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 
und der Richtlinie 2002/47/EG über Finanzsicherheiten im Hinblick auf 
verbundene Systeme und Kreditforderungen (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 37).  

52 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

1. September 2018 (2) 

53 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und 
zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG 
und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 
11.2.2003, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

1. September 2018 

Geändert durch:  

54 Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2005 zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 
92/49/EWG und 93/6/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/19/EG, 98/78/EG, 
2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG und 2002/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung einer neuen Ausschussstruktur im 
Finanzdienstleistungsbereich (ABl. L 79 vom 24.3.2005, S. 9).  

55 Richtlinie 2008/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2008 zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und 
Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats im Hinblick auf die der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 40).  
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56 Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 120).  

57 Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 
2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der 
Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats (ABl. L 326 vom 8.12.2011, 
S. 113).  

58 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).  

59 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1) und gegebenenfalls 
zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

1. September 2018 

Geändert durch:  

60 Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2006 zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente 
in Bezug auf bestimmte Fristen (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 60).  

61 Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Änderung der Richtlinie 92/49/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf 
Verfahrensregeln und Bewertungskriterien für die aufsichtsrechtliche Beurteilung 
des Erwerbs und der Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 1).  

62 Richtlinie 2008/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2008 zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente 
im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. 
L 76 vom 19.3.2008, S. 33).  

63 Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 
2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 
2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 120).  
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64 Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 
9.10.2009, S. 11). 

1. September 2018 

Geändert durch:  

65 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsan-
forderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 

1. September 2018 (1) 

66 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 
10.10.2009, S. 7). 

1. September 2016 

Geändert durch:  

67 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

1. September 2017 (3) 

68 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

30. September 2018 (4) 

69 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

1. September 2016 

Geändert durch:  

70 Verordnung (EU) Nr. 1022/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde) hinsichtlich der Übertragung besonderer Aufgaben auf die 
Europäische Zentralbank gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (ABl. L 287 
vom 29.10.2013, S. 5).  

71 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 
2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34).  

72 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

1. September 2018 (3) 

73 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

30. September 2018 (4) 
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74 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

1. September 2016 

Geändert durch:  

75 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).  

76 Verordnung (EU) Nr. 258/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. April 2014 zur Auflegung eines Unionsprogramms zur Unterstützung spezieller 
Tätigkeiten im Bereich Rechnungslegung und Abschlussprüfung für den Zeitraum 
2014-2020 und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG (ABl. L 105 
vom 8.4.2014, S. 1).  

77 Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 
im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1).  

78 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsan-
forderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22). 

1. April 2018 (2) 

Geändert durch:  

79 Verordnung (EU) Nr. 248/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 in Bezug auf 
die Umstellung auf unionsweite Überweisungen und Lastschriften (ABl. L 84 vom 
20.3.2014, S. 1).  

80 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der 
Stufe 2 

30. September 2019 (3) 

Geändert durch:  

81 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 1).  

82 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).  

83 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

31. Dezember 2020 (3) 
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84 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).  

85 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

30. September 2019 (4) 

86 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 
2 

1. September 2017 (1) 

Geändert durch:  

87 Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug 
auf Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Auswirkungen der Einführung 
des IFRS 9 auf die Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten auf die 
Landeswährung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen gegenüber dem 
öffentlichen Sektor als Großkredite (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 27). 

30. Juni 2019 (6) 

88 Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 347 vom 
28.12.2017, S. 1). 

31. März 2020 (6) 

89 Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf 
die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen (ABl. L 111 vom 25.4.2019, 
S. 4). 

31. Dezember 2020 (7) 

90 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen 
der Stufe 2 

1. September 2017 (1) 

Geändert durch:  

91 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

1. September 2018 (3) 

92 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der 
Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige 
Maßnahmen der Stufe 2 

30. September 2018 (4) 

Geändert durch:  
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93 Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 
29.6.2016, S. 1). 

1. März 2020 (6) 

94 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen 
und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. 
L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

30. September 2018 (5) 

95 Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

1. September 2016 (2) 

96 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation (Marktmissbrauchs-
richtlinie) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179). 

30. September 2018 (4) 

97 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190) und gegebenenfalls 
zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

1. September 2018 (2) 

Geändert durch:  

98 Richtlinie (EU) 2017/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf den 
Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge (ABl. L 345 vom 
27.12.2017, S. 96). 

31. Oktober 2019 (6) 

99 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349) und 
gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

31. Dezember 2020 (3) 

Geändert durch:  

100 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in 
der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

31. Dezember 2020 (4) 

101 Richtlinie (EU) 2016/1034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juni 2016 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 8). 

31. Dezember 2021 (5) 

102 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84) und 
gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

31. Dezember 2020 (3) 

Geändert durch:  

103 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen 
und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. 
L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

31. Dezember 2020 (5) 
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104 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in 
der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

31. Dezember 2020 (4) 

Geändert durch:  

105 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen 
und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. 
L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

31. Dezember 2020 (6) 

106 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

30. September 2019 (4) 

107 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2 

30. September 2018 (4) 

108 Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 
29.6.2016, S. 1). 

1. März 2020 (6) 

Vorschriften für die Erhebung statistischer Daten (*)  

109 Leitlinie EZB/2013/24 der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über die 
statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der 
vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 34). 

1. September 2016 (2) 

Geändert durch:  

110 Leitlinie (EU) 2016/66 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2015 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2013/24 über die statistischen Berichtsanfor-
derungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen 
Finanzierungsrechnungen (EZB/2015/40) (ABl. L 14 vom 21.1.2016, S. 36). 

31. März 2017 (4) 

111 Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 
24. September 2013 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute 
(EZB/2013/33) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 1). 

1. September 2016 (2) 

Geändert durch:  

112 Verordnung (EU) Nr. 1375/2014 der Europäischen Zentralbank vom 
10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 über die 
Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) (EZB/2014/51) 
(ABl. L 366 vom 20.12.2014, S. 77).  

113 Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Europäischen Zentralbank vom 
24. September 2013 über die Statistik über die von monetären Finanzinstituten 
angewandten Zinssätze (EZB/2013/34) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 51). 

1. September 2016 (2) 

Geändert durch:  

114 Verordnung (EU) Nr. 756/2014 der Europäischen Zentralbank vom 8. Juli 2014 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) über die 
Statistik über die von monetären Finanzinstituten angewandten Zinssätze 
(EZB/2014/30) (ABl. L 205 vom 12.7.2014, S. 14).  
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115 Leitlinie EZB/2014/15 der Europäischen Zentralbank vom 4. April 2014 über die 
monetären und die Finanzstatistiken (ABl. L 340 vom 26.11.2014, S. 1). 

1. September 2016 (2) 

Geändert durch:  

116 Leitlinie (EU) 2015/571 der Europäischen Zentralbank vom 6. November 2014 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2014/43) (ABl. L 93 vom 9.4.2015, S. 82).  

117 Leitlinie (EU) 2016/450 der Europäischen Zentralbank vom 4. Dezember 2015 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2015/44) (ABl. L 86 vom 1.4.2016, S. 42). 

31. März 2017 (4) 

118 Leitlinie (EU) 2017/148 der Europäischen Zentralbank vom 16. Dezember 2016 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2016/45) (ABl. L 26 vom 31.1.2017, S. 1). 

1. November 2017 (5) 

119 Leitlinie (EU) 2018/877 der Europäischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2018/17) (ABl. L 154 vom 18.6.2018, S. 22). 

1. Oktober 2019 (6) 

(1) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2013 festgelegt. 

(2) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2014 festgelegt. 

(3) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2015 festgelegt. 

(4) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2016 festgelegt. 

(5) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2017 festgelegt. 

(6) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2018 festgelegt. 

(7) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen 
Union und der Republik San Marino vom 27. März 2012 im Jahr 2019 festgelegt. 

(*) Wie im Rahmen des Meldebogens für die vereinfachte statistische Berichterstattung vereinbart.“   
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BESCHLUSS (EU) 2020/109 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2020 

zur Änderung des Anhangs der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem 
Staat Vatikanstadt 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat Vatikanstadt vom 
17. Dezember 2009 (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 8 Absatz 1 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat Vatikanstadt 
(im Folgenden „Währungsvereinbarung“) ist der Staat Vatikanstadt verpflichtet, Rechtsakte und Vorschriften der 
Union in den Bereichen Euro-Banknoten und -Münzen und Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und Fälschung 
von Bargeld und bargeldlosen Zahlungsmitteln, Medaillen und Marken sowie statistische Berichtspflichten 
umzusetzen. Die betreffenden Rechtsakte und Vorschriften sind im Anhang der Währungsvereinbarung aufgelistet. 

(2) Der Anhang der Währungsvereinbarung muss von der Kommission alljährlich geändert werden, um neuen 
einschlägigen Rechtsakten und Vorschriften der Union sowie Änderungen an bestehenden Rechtsakten und 
Vorschriften Rechnung zu tragen. 

(3) Einige Rechtsakte und Vorschriften der Union sind nicht mehr relevant und sollten daher aus dem Anhang 
gestrichen werden; darüber hinaus hat die Union zwischenzeitlich neue einschlägige Rechtsakte und Vorschriften 
erlassen und Änderungen an bestehenden Rechtsakten vorgenommen, die allesamt in den Anhang aufgenommen 
werden müssen. 

(4) Der Anhang der Währungsvereinbarung sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat Vatikanstadt wird durch den 
Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 23. Januar 2020  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     

(1) ABl. C 28 vom 4.2.2010, S. 13. 
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ANHANG 

„ANHANG                                                               

Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist  

Verhinderung der Geldwäsche  

1 Rahmenbeschluss 2001/500/JI des Rates vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie 
Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten (ABl. L 182 vom 5.7.2001, S. 1)  

2 Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen 
aus Straftaten in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39) 

31. Dezember 2016 (2) 

3 Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1) 

31. Dezember 2017 (3) 

4 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73) 

31. Dezember 2017 (3)  

Geändert durch:  

5 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU 
(ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43) 

31. März 2020 (6)  

Ergänzt durch:  

6 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische 
Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1) 

31. Dezember 2017 (5)  

Geändert durch:  

7 Delegierte Verordnung (EU) 2018/105 der Kommission vom 27. Oktober 2017 zur 
Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 im Hinblick auf die 
Aufnahme Äthiopiens in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko in der Tabelle 
unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 19 vom 24.1.2018, S. 1) 

31. März 2019 (6) 

8 Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission vom 13. Dezember 2017 
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Aufnahme von Sri Lanka, Trinidad und Tobago und Tunesien in die Tabelle 
unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 41 vom 14.2.2018, S. 4) 

31. März 2019 (6) 

9 Delegierte Verordnung (EU) 2018/1108 der Kommission vom 7. Mai 2018 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die 
Benennung zentraler Kontaktstellen für E-Geld-Emittenten und Zahlungsdienstleister 
sowie ihrer Aufgaben (ABl. L 203 vom 10.8.2018, S. 2) 

31. Dezember 2020 (7) 

10 Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 der Kommission vom 27. Juli 2018 zur 
Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Aufnahme Pakistans in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs (ABl. 
L 246 vom 2.10.2018, S. 1) 

31. Dezember 2019 (7)  
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Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist  

11 Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur 
Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und 
Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen 
und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen (ABl. L 125 vom 14.5.2019, 
S. 4) 

31. Dezember 2020 (7) 

12 Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder 
aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1889/2005 (ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 6) 

31. Dezember 2021 (7) 

13 Richtlinie (EU) 2018/1673des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. 
L 284 vom 12.11.2018, S. 22) 

31. Dezember 2021 (7)  

Verhinderung von Betrug und Fälschung  

14 Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Festlegung von 
zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. 
L 181 vom 4.7.2001, S. 6) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

15 Verordnung (EG) Nr. 44/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 zur Festlegung von zum Schutz des Euro 
gegen Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 1)  

16 Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 6. Dezember 2004 über 
Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. 
L 373 vom 21.12.2004, S. 1) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

17 Verordnung (EG) Nr. 46/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 über Medaillen und Münzstücke mit 
ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 5)  

18 Richtlinie 2014/62/EUdes Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen 
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates 
(ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2) 

19 Richtlinie (EU) 2019/713 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang 
mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/413/JI des Rates (ABl. L 123 vom 10.5.2019, S. 18) 

31. Dezember 2021 (7)  

Vorschriften für Euro-Banknoten und -Münzen  

20 Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 1999 über ein Qualitätsmanage-
mentsystem für die Euro-Münzen 

31. Dezember 2010 

21 Leitlinie EZB/2003/5 der Europäischen Zentralbank vom 20. März 2003 über die 
Anwendung von Maßnahmen gegen unerlaubte Reproduktionen von Euro- 
Banknoten sowie über den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 78 
vom 25.3.2003, S. 20) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

22 Leitlinie EZB/2013/11 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2003/5 über die Anwendung von Maßnahmen gegen 
unerlaubte Reproduktionen von Euro-Banknoten sowie über den Umtausch und 
Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 43) 

31. Dezember 2014 (1) 
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Umzusetzende Rechtsvorschriften Umsetzungsfrist 

23 Beschluss EZB/2010/14 der Europäischen Zentralbank vom 16. September 2010 
über die Prüfung der Echtheit und Umlauffähigkeit und über die Wiederausgabe von 
Euro-Banknoten (ABl. L 267 vom 9.10.2010, S. 1) 

31. Dezember 2012  

Geändert durch:  

24 Beschluss EZB/2012/19 der Europäischen Zentralbank vom 7. September 2012 
(ABl. L 253 vom 20.9.2012, S. 19) 

31. Dezember 2013 (1) 

25 Verordnung (EU) Nr. 1210/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 2010 zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur 
Behandlung von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen (ABl. L 339 vom 
22.12.2010, S. 1) 

31. Dezember 2012 

26 Verordnung (EU) Nr. 651/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über die Ausgabe von Euro-Münzen (ABl. L 201 vom 27.7.2012, 
S. 135) 

31. Dezember 2013 (1) 

27 Beschluss EZB/2013/10 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 über 
die Stückelung, Merkmale und Reproduktion sowie den Umtausch und Einzug 
von Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 37) 

31. Dezember 2014 (1)  

Geändert durch:  

28 Beschluss (EU) 2019/669 der Europäischen Zentralbank vom 4. April 2019 zur 
Änderung des Beschlusses EZB/2013/10 über die Stückelung, Merkmale und 
Reproduktion sowie den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 113 
vom 29.4.2019, S. 6) 

31. Dezember 2020 (7) 

29 Verordnung (EU) Nr. 729/2014 des Rates vom 24. Juni 2014 über die 
Stückelungen und technischen Merkmale der für den Umlauf bestimmten Euro- 
Münzen (ABl. L 194 vom 2.7.2014, S. 1) 

31. Dezember 2013 (2)   

Abschnitt des Anhangs der Währungsvereinbarung entsprechend der auf Ersuchen des Heiligen 
Stuhls und des Staates Vatikanstadt getroffenen Ad-hoc-Vereinbarung des Gemischten Ausschusses 
über die Einbeziehung relevanter Bestimmungen für Einrichtungen, die im Rahmen ihrer üblichen 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit Finanztätigkeiten ausüben                                                                 

Relevante Teile der folgenden Rechtsinstrumente Umsetzungsfrist 

30 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den 
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen 
Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

31 Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. September 2001 (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28)  

32 Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2003 (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16)  

33 Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1)  

34 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) 

31. Dezember 2017 (2) 
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Relevante Teile der folgenden Rechtsinstrumente Umsetzungsfrist 

35 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der 
Stufe 2 

31. Dezember 2017 (2)  

Geändert durch:  

36 Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug 
auf Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Auswirkungen der 
Einführung des IFRS 9 auf die Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten 
auf die Landeswährung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen 
gegenüber dem öffentlichen Sektor als Großkredite (ABl. L 345 vom 27.12.2017, 
S. 27) 

30. Juni 2019 (6) 

37 Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 347 
vom 28.12.2017, S. 1) 

31. März 2020 (6) 

38 Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf 
die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen (ABl. L 111 vom 25.4.2019, 
S. 4) 

31. Dezember 2020 (7) 

39 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der 
Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige 
Maßnahmen der Stufe 2 

30. September 2018 (4)  

Geändert durch:  

40 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
und der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlie-
ferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 
Zentralverwahrer (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1) 

30. September 2018 (5) 

41 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation (Marktmiss-
brauchsrichtlinie) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179) 

30. September 2018 (4)  

Vorschriften für die Erhebung statistischer Daten (*)  

42 Leitlinie EZB/2013/24 der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über die 
statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der 
vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 34) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

43 Leitlinie (EU) 2016/66 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2015 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2013/24 über die statistischen Berichtsanfor-
derungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen 
Finanzierungsrechnungen (EZB/2015/40) (ABl. L 14 vom 21.1.2016, S. 36) 

31. März 2017 (4) 
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Relevante Teile der folgenden Rechtsinstrumente Umsetzungsfrist 

44 Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 
24. September 2013 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute 
(EZB/2013/33) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

45 Verordnung (EU) Nr. 1375/2014 der Europäischen Zentralbank vom 
10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 über die 
Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) (EZB/2014/51) 
(ABl. L 366 vom 20.12.2014, S. 77)  

46 Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Europäischen Zentralbank vom 
24. September 2013 über die Statistik über die von monetären Finanzinstituten 
angewandten Zinssätze (EZB/2013/34) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 51) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

47 Verordnung (EU) Nr. 756/2014 der Europäischen Zentralbank vom 8. Juli 2014 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) über die 
Statistik über die von monetären Finanzinstituten angewandten Zinssätze 
(EZB/2014/30) (ABl. L 205 vom 12.7.2014, S. 14)  

48 Leitlinie EZB/2014/15 der Europäischen Zentralbank vom 4. April 2014 über die 
monetären und die Finanzstatistiken (ABl. L 340 vom 26.11.2014, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

49 Leitlinie (EU) 2015/571 der Europäischen Zentralbank vom 6. November 2014 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2014/43) (ABl. L 93 vom 9.4.2015, S. 82)  

50 Leitlinie (EU) 2016/450 der Europäischen Zentralbank vom 4. Dezember 2015 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2015/44) (ABl. L 86 vom 1.4.2016, S. 42) 

31. März 2017 (4) 

51 Leitlinie (EU) 2017/148 der Europäischen Zentralbank vom 16. Dezember 2016 
zur Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2016/45) (ABl. L 26 vom 31.1.2017, S. 1) 

1. November 2017 (5) 

52 Leitlinie (EU) 2018/877 der Europäischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzsta-
tistiken (EZB/2018/17) (ABl. L 154 vom 18.6.2018, S. 22) 

1. Oktober 2019 (6) 

(1) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2013 festgelegt. 
(2) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2014 festgelegt. 
(3) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2015 festgelegt. 
(4) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2016 festgelegt. 
(5) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2017 festgelegt. 
(6) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2018 festgelegt. 
(7) Diese Fristen wurden vom Gemischten Ausschuss im Jahr 2019 festgelegt. 
(*) Wie im Rahmen des Meldebogens für die vereinfachte statistische Berichterstattung vereinbart.“   
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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

Nur die von der UNECE verabschiedeten Originalfassungen sind international rechtsverbindlich. Der Status dieser Regelung und das Datum ihres Inkrafttretens 
sind der neuesten Fassung des UNECE-Statusdokuments TRANS/WP.29/343 zu entnehmen, das von folgender Website abgerufen werden kann: http://www. 

unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html 

Regelung Nr. 122 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) — Einheitliche 
technische Vorschriften für die Typgenehmigung von Fahrzeugen der Klassen M, N, und O hinsichtlich ihrer 

Heizungssysteme [2020/110] 

Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis: 

Ergänzung 5 zur Regelung in der ursprünglichen Fassung — Tag des Inkrafttretens: 15. Oktober 2019 
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1. ANWENDUNGSBEREICH 

1.1. Diese Regelung gilt für alle Fahrzeuge der Klassen M, N und O (1), in die ein Heizungssystem eingebaut ist. 

Typgenehmigungen werden erteilt nach 

1.2. Teil I — Genehmigung eines Fahrzeugtyps hinsichtlich seines Heizungssystems, 

1.3. Teil II — Genehmigung eines Heizungssystems hinsichtlich seiner Betriebssicherheit. 

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN: ALLGEMEINES 

Für die Zwecke dieser Regelung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

2.1. „Fahrzeug“ bezeichnet ein Fahrzeug der Klasse M, N oder O 1/in das ein Heizungssystem eingebaut ist. 

2.2. „Hersteller“ bezeichnet die Person oder Organisation, die gegenüber der Genehmigungsbehörde für alle 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren und für die Einhaltung der Vorschriften 
über die Übereinstimmung der Produktion verantwortlich ist. Die Person oder Organisation braucht nicht bei 
allen Phasen der Fertigung des Fahrzeugs oder Bauteils, das Gegenstand des Genehmigungsverfahrens ist, direkt 
mitzuwirken. 

2.3. „Innenraum“ bezeichnet die inneren Teile eines Fahrzeugs, in denen die Fahrzeuginsassen und/oder die Ladung 
untergebracht werden. 

2.4. „Heizungssystem für den Fahrgastraum“ bezeichnet jede Art von Einrichtung zur Erwärmung des Fahrgastraums. 

2.5. „Heizungssystem für den Laderaum“ bezeichnet jede Art von Einrichtung zur Erwärmung des Laderaums. 

2.6. „Laderaum“ bezeichnet den inneren Teil des Fahrzeugs zur Aufnahme der Ladung. 

2.7. „Fahrgastraum“ bezeichnet den inneren Teil des Fahrzeugs zur Aufnahme des Fahrzeugführers und der 
Fahrzeuginsassen. 

2.8. „Gasförmiger Brennstoff“ bezeichnet Brennstoffe, die unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen (288,2 
K und 101,33 kPa) gasförmig sind, wie z. B. Flüssiggas (LPG) und komprimiertes Erdgas (CNG). 

2.9. „Überhitzung“ bezeichnet den Zustand, bei dem der Lufteinlass für die Heizluft am Verbrennungsheizgerät 
vollständig blockiert ist. 

3. ANTRAG AUF GENEHMIGUNG 

3.1. Antrag auf Genehmigung eines Fahrzeugtyps hinsichtlich seines Heizungssystems 

3.1.1. Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Fahrzeugtyp hinsichtlich seines Heizungssystems ist von 
dem Fahrzeughersteller oder seinem ordentlich bevollmächtigten Vertreter einzureichen. 

3.1.2. Dem Antrag sind die nachstehend genannten Dokumente in dreifacher Ausfertigung und mit folgenden Angaben 
beizufügen: 

3.1.2.1. eine ausführliche Beschreibung des Typs des Fahrzeugs hinsichtlich seines Aufbaus, seiner Abmessungen, seiner 
Bauart und seiner Werkstoffe, 

3.1.2.2. Zeichnungen des Heizungssystems und seiner allgemeinen Anordnung im Fahrzeug. 

3.1.3. Ein Muster des Informationsdokuments ist in Anhang 1 Teil 1 Anlage 1 wiedergegeben. 

3.1.4. Dem technischen Dienst, der die Prüfungen für die Typgenehmigung durchführt, ist ein Fahrzeug, das für den zu 
genehmigenden Typ repräsentativ ist, zur Verfügung zu stellen. 

(1) Entsprechend den Definitionen in der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3.), Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, 
Absatz 2. — 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html. 
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3.1.5. Wenn das zu genehmigende Fahrzeug mit einem Heizgerät mit ECE-Typgenehmigung ausgestattet ist, sind die 
Genehmigungsnummer und die Typbezeichnung des Herstellers im Antrag auf Genehmigung des Fahrzeugtyps 
anzugeben. 

3.1.6. Wenn das zu genehmigende Fahrzeug mit einem Heizgerät ohne ECE-Typgenehmigung ausgestattet ist, ist dem 
technischen Dienst ein Muster davon zur Verfügung zu stellen, das für den zu genehmigenden Typ repräsentativ 
ist. 

3.2. Antrag auf Genehmigung eines Typs eines Heizgeräts 

3.2.1. Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Typ eines Heizgeräts als Bauteil ist von dem Hersteller des 
Heizungssystems einzureichen. 

3.2.2. Dem Antrag sind die nachstehend genannten Dokumente in dreifacher Ausfertigung und mit folgenden Angaben 
beizufügen: 

3.2.2.1. eine ausführliche Beschreibung des Typs des Heizungssystems hinsichtlich seines Aufbaus, seiner Abmessungen, 
Bauart und Werkstoffe, 

3.2.2.2. Zeichnungen des Heizungssystems und seiner allgemeinen Anordnung im Fahrzeug. 

3.2.3. Ein Muster des Informationsdokuments ist in Anhang 1 Teil 1 Anlage 2 wiedergegeben. 

3.2.4. Dem technischen Dienst ist ein Muster eines Heizgeräts, das für den zu genehmigenden Typ repräsentativ ist, zur 
Verfügung zu stellen. 

3.2.5. Das Muster muss mit der Fabrik- oder Handelsmarke des Antragstellers und der Typbezeichnung deutlich 
erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

4. GENEHMIGUNG 

4.1. Entspricht der zur Genehmigung nach dieser Regelung vorgeführte Typ den Vorschriften des jeweils zutreffenden 
Teils (der jeweils zutreffenden Teile) dieser Regelung, dann ist die Genehmigung für diesen Typ zu erteilen. 

4.2. Jedem genehmigten Typ wird eine Genehmigungsnummer zugeteilt. Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit 00 für die 
Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) bezeichnen die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten 
technischen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind. 
Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer keinem anderen Typ eines Fahrzeugs oder eines Heizungssystems nach 
dieser Regelung zuteilen. 

4.3. Über die Erteilung oder Erweiterung einer Genehmigung für einen Typ nach dieser Regelung sind die 
Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese Regelung anwenden, mit einem der Mitteilungsblätter zu 
unterrichten, das dem jeweiligen Muster in Anhang 1 Teil 2 dieser Regelung entspricht. 

4.4. An jedem Fahrzeug, das einem nach dieser Regelung genehmigten Typ entspricht, und an jedem einzeln 
ausgelieferten Bauteil, das einem nach dieser Regelung genehmigten Typ entspricht, ist sichtbar und an gut 
zugänglicher Stelle, die in dem Mitteilungsblatt anzugeben ist, ein internationales Genehmigungszeichen 
anzubringen, bestehend aus einem Kreis, in dem sich der Buchstabe „E“ und die Kennzahl des Landes befinden, 
das die Genehmigung erteilt hat (2). 

4.5. Bei einer Genehmigung für ein Bauteil ist die Nummer dieser Regelung mit dem nachgestellten Buchstaben „R“, 
einem Bindestrich und der Genehmigungsnummer nach Absatz 4.2 anzubringen. 

(2) Die Kennzahlen der Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958 finden sich in Anhang 3 der Gesamtresolution über 
Fahrzeugtechnik (R.E.3), Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, Anhang 3 — 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html 
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4.6. Entspricht ein Typ einem Typ, der auch nach einer oder mehreren anderen Regelungen zum Übereinkommen in 
dem Land genehmigt wurde, das die Genehmigung nach dieser Regelung erteilt hat, dann braucht das Zeichen 
nach Absatz 4.2 nicht wiederholt zu werden; in diesem Fall sind die Nummern der Regelungen, aufgrund deren 
die Genehmigung in dem Land erteilt wurde, das die Genehmigung nach dieser Regelung erteilt hat, 
untereinander rechts neben dem Zeichen nach Absatz 4.2 anzuordnen. 

4.7. Das Genehmigungszeichen muss deutlich lesbar und dauerhaft sein. 

4.8. Bei einem Fahrzeug ist das Genehmigungszeichen in der Nähe des vom Hersteller angebrachten Typenschilds des 
Fahrzeugs oder auf diesem selbst anzugeben. 

4.9. Anhang 2 dieser Regelung enthält Beispiele der Anordnungen der Genehmigungszeichen. 

5. TEIL I: GENEHMIGUNG EINES FAHRZEUGTYPS HINSICHTLICH SEINES HEIZUNGSSYSTEMS 

5.1. Begriffsbestimmung 

Im Sinne des Teils I dieser Regelung gilt folgende Begriffsbestimmung: 

5.1.1. „Fahrzeugtyp hinsichtlich seines Heizungssystems“ bezeichnet Fahrzeuge, die sich in wesentlichen Merkmalen wie 
den Funktionsweisen des Heizungssystems nicht voneinander unterscheiden. 

5.2. Vorschriften 

5.2.1. Der Fahrgastraum jedes Fahrzeugs muss mit einem Heizungssystem ausgestattet sein. Wenn in einem Fahrzeug ein 
Heizungssystem für den Laderaum vorhanden ist, muss es den Vorschriften dieser Regelung entsprechen. 

5.2.2. Das Heizungssystem des zu genehmigenden Fahrzeugs muss den technischen Vorschriften des Teils II dieser 
Regelung entsprechen. 

5.3. Vorschriften für den Einbau von Verbrennungsheizgeräten, elektrischen Heizgeräten und Wärmepumpen- 
Heizungssystemen in Fahrzeuge 

5.3.1. Anwendungsbereich 

5.3.1.1. Unbeschadet Absatz 5.3.1.2 sind Heizgeräte nach den Vorschriften des Absatzes 5.3 einzubauen. 

5.3.1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse O mit Heizgeräten für flüssigen Brennstoff wird davon ausgegangen, dass sie den 
Vorschriften des Absatzes 5.3 entsprechen. 

5.3.2. Anordnung des Heizgeräts 

5.3.2.1. Teile des Aufbaus und andere Bauteile in der Nähe des Heizgeräts müssen vor übermäßiger Erwärmung und einer 
möglichen Verschmutzung durch Brennstoff oder Öl geschützt sein. 

5.3.2.2. Vom Heizgerät darf auch bei Überhitzung keine Brandgefahr ausgehen. Diese Vorschrift gilt als eingehalten, wenn 
beim Einbau ein entsprechender Abstand zu allen Teilen eingehalten und für ausreichende Belüftung gesorgt 
wurde oder feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet wurden. 

5.3.2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf sich das Verbrennungsheizgerät nicht im Fahrgastraum befinden. Seine 
Anbringung im Fahrgastraum ist jedoch zulässig, wenn es sich in einem wirksam abgedichteten Gehäuse befindet, 
das ebenfalls den Vorschriften des Absatzes 5.3.2.2 entspricht. 

5.3.2.4. Das in Anhang 7 Absatz 4 genannte Schild oder eine Zweitausfertigung muss so angebracht sein, dass es/sie noch 
leicht lesbar ist, wenn das Verbrennungsheizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist. 

5.3.2.5. Der Einbauort des Heizgeräts ist so zu wählen, dass die Gefahr der Verletzung von Personen und der Beschädigung 
von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich ist. 

5.3.3. Brennstoffversorgung von Verbrennungsheizgeräten 
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5.3.3.1. Der Brennstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem dicht schließenden 
Deckel versehen sein, der das Austreten von Brennstoff verhindert. 

5.3.3.2. Bei Heizgeräten für Flüssigbrennstoff, bei denen die Brennstoffversorgung von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs 
getrennt ist, müssen die Art des Brennstoffs und der Einfüllstutzen deutlich bezeichnet sein. 

5.3.3.3. Am Einfüllstutzen muss ein Hinweis angebracht werden, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Brennstoff 
abgeschaltet werden muss. Eine entsprechende Anweisung muss außerdem in der Bedienungsanleitung des 
Herstellers enthalten sein. 

5.3.4. Abgassystem von Verbrennungsheizgeräten 

5.3.4.1. Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass keine Abgase über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe 
oder geöffnete Fenster ins Fahrzeuginnere gelangen können. 

5.3.5. Verbrennungslufteinlass von Verbrennungsheizgeräten 

5.3.5.1. Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs angesaugt werden. 

5.3.5.2. Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Müll oder Gepäckstücke blockiert 
werden kann. 

5.3.6. Heizlufteinlass 

5.3.6.1. Die Heizluftversorgung kann aus Frischluft oder Umluft bestehen und muss aus einem sauberen Bereich angesaugt 
werden, der voraussichtlich nicht durch Abgase des Antriebsmotors, des Verbrennungsheizgeräts oder einer 
anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann. 

5.3.6.2. Die Einlassöffnung muss durch Gitter oder andere geeignete Mittel geschützt sein. 

5.3.7. Heizluftauslass 

5.3.7.1. Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine 
Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht. 

5.3.7.2. Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Müll oder Gepäckstücke blockiert 
werden kann. 

5.3.8. Automatische Steuerung des Verbrennungsheizungssystems 

5.3.8.1. Beim Absterben des Motors des Fahrzeugs muss das Heizungssystem automatisch abgeschaltet und die 
Brennstoffzufuhr innerhalb von fünf Sekunden unterbrochen werden. Wenn eine handbetätigte Steuerungsein
richtung bereits aktiviert ist, kann das Heizungssystem in Betrieb bleiben. 

6. TEIL II: GENEHMIGUNG EINES HEIZUNGSSYSTEMS HINSICHTLICH SEINER BETRIEBSSICHERHEIT 

6.1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne von Teil II dieser Regelung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

6.1.1. „Heizungssystem“ bezeichnet jede Art von Einrichtung zur Erwärmung des Innenraums eines Fahrzeugs, 
einschließlich des Laderaums. 

6.1.2. „Verbrennungsheizgerät“ bezeichnet eine Einrichtung, die direkt mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff und 
nicht mit der Abwärme des Antriebsmotors des Fahrzeugs betrieben wird. 

6.1.3. „Typ des Heizungssystems“ bezeichnet Einrichtungen, die sich in folgenden wesentlichen Merkmalen nicht 
voneinander unterscheiden: 

— Energieversorgung (z. B. flüssiger Brennstoff oder Strom), 

— Übertragungsmedium (z. B. Luft oder Wasser), 
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— Anordnung im Fahrzeug (z. B. im Fahrgastraum oder im Laderaum). 

6.1.4. „Abwärmeheizungssystem“ bezeichnet jede Art von Einrichtung, bei der die Abwärme des Antriebsmotors des 
Fahrzeugs zur Erwärmung des Fahrzeuginnenraums genutzt wird; als Übertragungsmedium kann Wasser, Öl 
oder Luft dienen. 

6.1.5. „Elektrisches Heizgerät“ bezeichnet eine Einrichtung, bei der elektrische Energie aus einer bordeigenen oder 
externen Quelle genutzt wird, um die Temperatur des Innenraums des Fahrzeugs zu erhöhen. Zusätzlich zum 
Hauptheizungssystem eingebaute elektrische Einrichtungen, die nicht in erster Linie zum Beheizen des 
Fahrzeuginneren dienen, gelten nicht als elektrische Heizgeräte im Sinne dieser Regelung. In Bauteilen eingebaute 
elektrische Einrichtungen, die nur dazu dienen, das betreffende Bauteil zu heizen, gelten beispielsweise nicht als 
elektrische Heizgeräte im Sinne dieser Regelung. 

6.1.6. „Wärmepumpen-Heizungssystem“ bezeichnet alle Arten von thermodynamischen Heizgeräten, bei denen von der 
Nutzung erneuerbarer Energie ausgegangen wird und die einer Umgebung (Luft oder Wasser) Wärme entziehen, 
um sie auf eine andere zu übertragen und so die Temperatur des Fahrzeuginneren zu erhöhen. Zusätzlich zum 
Hauptheizungssystem eingebaute Wärmepumpen-Heizungssysteme, die nicht in erster Linie zum Beheizen des 
Fahrzeuginneren dienen, gelten nicht als Wärmepumpen-Heizungssysteme im Sinne dieser Regelung. 

6.2. Allgemeine Vorschriften 

Für Heizungssysteme gelten die folgenden Vorschriften: 

— Die in den Fahrgastraum eingeleitete Warmluft darf nicht stärker schadstoffbelastet sein als die Luft am Einlass 
in das Fahrzeug; 

— der Fahrzeugführer und die anderen Insassen dürfen bei normalem Straßenbetrieb nicht mit Teilen des 
Fahrzeugs oder Heißluft in Berührung kommen, die Verbrennungen verursachen könnten; 

— die Abgasemissionen aus Verbrennungsheizgeräten müssen sich in annehmbaren Grenzen halten. 

Die Verfahren, nach denen die Einhaltung dieser Vorschriften geprüft wird, sind in den Anhängen 4, 5 und 6 
beschrieben. 

6.2.1. Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, welche Anhänge für die einzelnen Arten von Heizungssystemen und 
Fahrzeugklassen gelten:                                                              

Heizungssystem Fahrzeugklasse Anhang 4 
Luftqualität 

Anhang 5 
Temperatur 

Anhang 6 
Abgas 

Anhang 8 
Flüssiggassicherheit 

Motorabwärme — 
Wasser 

M     

N     

O     

Motorabwärme — 
Luft 
Siehe Anmerkung 1 

M Ja Ja   

N Ja Ja   

O     

Motorabwärme — Öl M Ja Ja   

N Ja Ja   

O     

Heizgerät mit 
gasförmigem 
Brennstoff 
Siehe Anmerkung 2 

M Ja Ja Ja Ja 

N Ja Ja Ja Ja 

O Ja Ja Ja Ja 

Heizgerät mit 
flüssigem Brennstoff 
Siehe Anmerkung 2 

M Ja Ja Ja  

N Ja Ja Ja  

O Ja Ja Ja  
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Heizungssystem Fahrzeugklasse Anhang 4 
Luftqualität 

Anhang 5 
Temperatur 

Anhang 6 
Abgas 

Anhang 8 
Flüssiggassicherheit 

Elektrisches 
Heizgerät 
Siehe Anmerkung 2 

M  Ja   

N  Ja   

O  Ja   

Wärmepumpe M Ja Ja    

N Ja Ja    

O Ja Ja   

Anmerkung 1: Heizungssysteme, die den Vorschriften des Anhangs 3 entsprechen, sind von diesen Prüfvorschriften 
ausgenommen. 
Anmerkung 2: Bei Heizgeräten, die außerhalb des Fahrgastraums angebracht sind und bei denen als Übertragungsmedium Wasser 
verwendet wird, wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften der Anhänge 4 und 5 entsprechen.   

6.3. Vorschriften: Verbrennungsheizgeräte 

Zusätzliche Vorschriften für Verbrennungsheizgeräte sind in Anhang 7 festgelegt. 

7. ÄNDERUNG DES TYPS EINES FAHRZEUGS ODER BAUTEILS UND ERWEITERUNG DER GENEHMIGUNG 

7.1. Jede Änderung des Typs ist der Typgenehmigungsbehörde mitzuteilen, die die Genehmigung für den Typ erteilt 
hat. Die Behörde kann dann: 

7.1.1. entweder die Auffassung vertreten, dass die vorgenommenen Änderungen keine nennenswerte nachteilige 
Auswirkung haben und das Fahrzeug oder Bauteil in jedem Fall noch den Vorschriften entspricht, oder 

7.1.2. bei dem technischen Dienst, der die Prüfungen durchführt, ein weiteres Gutachten anfordern. 

7.2. Die Bestätigung oder Versagung der Genehmigung ist den Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese 
Regelung anwenden, unter Angabe der Änderungen nach dem Verfahren nach Absatz 4.3 mitzuteilen. 

7.3. Die zuständige Behörde, die die Erweiterung der Genehmigung bescheinigt, teilt dieser Erweiterung eine laufende 
Nummer zu und unterrichtet hierüber die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958, die diese 
Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt, das dem Muster in Anhang 1 Teil 2 Anlage 1 oder 2 dieser 
Regelung entspricht. 

8. ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION 

Die Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion müssen den in Anlage 2 zum Übereinkommen 
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) beschriebenen Verfahren entsprechen wobei folgende Vorschriften 
eingehalten sein müssen: 

8.1. Die nach dieser Regelung genehmigten Fahrzeuge und Bauteile müssen so gebaut sein, dass sie dem genehmigten 
Typ insofern entsprechen, als die Vorschriften in den Absätzen 5 und 6 eingehalten sind. 

8.2. Die zuständige Behörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, kann jederzeit die in jeder Fertigungsanlage 
angewandten Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung überprüfen. Diese Überprüfungen werden 
gewöhnlich einmal alle zwei Jahre durchgeführt. 

9. MAßNAHMEN BEI ABWEICHUNGEN IN DER PRODUKTION 

9.1. Die für einen Fahrzeugtyp nach dieser Regelung erteilte Genehmigung kann zurückgenommen werden, wenn die 
Vorschriften der Absätze 5 und 6 nicht eingehalten sind. 

9.2. Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens, die diese Regelung anwendet, eine von ihr erteilte Genehmigung 
zurück, so hat sie unverzüglich die anderen Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, hierüber mit einem 
Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem Muster in Anhang 1 Teil 2 Anlage 1 oder 2 dieser Regelung entspricht. 
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10. ENDGÜLTIGE EINSTELLUNG DER PRODUKTION 

Stellt der Inhaber der Genehmigung die Produktion eines nach dieser Regelung genehmigten Typs eines Fahrzeugs 
oder Bauteils endgültig ein, so hat er hierüber die Behörde, die die Genehmigung erteilt hat, zu unterrichten. Nach 
Erhalt der entsprechenden Mitteilung hat diese Behörde die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens von 
1958, die diese Regelung anwenden, hierüber mit einem Mitteilungsblatt zu unterrichten, das dem Muster in 
Anhang 1 Teil 2 Anlage 1 oder 2 dieser Regelung entspricht. 

11. NAMEN UND ANSCHRIFTEN DER TECHNISCHEN DIENSTE, DIE DIE PRÜFUNGEN FÜR DIE GENEHMIGUNG 
DURCHFÜHREN, UND DER TYPGENEHMIGUNGSBEHÖRDEN 

Die Vertragsparteien des Übereinkommens, die diese Regelung anwenden, übermitteln dem Sekretariat der 
Vereinten Nationen die Namen und Anschriften der technischen Dienste, die die Prüfungen für die Genehmigung 
durchführen, und der Typgenehmigungsbehörden, die die Genehmigung erteilen und denen die in anderen 
Ländern ausgestellten Mitteilungsblätter für die Erteilung oder Erweiterung oder Versagung oder Zurücknahme 
der Genehmigung zu übersenden sind.   
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ANHANG 1 

TEIL 1 

ANLAGE 1 

MUSTER DES BESCHREIBUNGSBOGENS 

(für einen Fahrzeugtyp nach Absatz 4.3 der Regelung für die ECE-Typgenehmigung eines Heizungssystems 
und eines Fahrzeugs hinsichtlich seines Heizungssystems) 
Sind Funktionen des Heizungssystems oder seiner Bauteile elektronisch gesteuert, dann sind Angaben zu 
den Leistungsmerkmalen zu machen. 

0. ALLGEMEINES 

0.1. Marke (Handelsname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.3. Kennzeichen zur Typenidentifizierung, falls am Fahrzeug vorhanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.4. Anbringungsstelle dieser Kennzeichen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.5. Fahrzeugklasse (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.6. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.7. Anschriften der Fertigungsstätten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS 

1.1. Fotografien und/oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs: 

2. ANTRIEBSMASCHINE 

2.1. Motorkennnummer des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(entsprechend der Angabe am Motor oder eine andere Identifizierung): 

2.2. Arbeitsweise: Fremdzündung/Selbstzündung, Viertakt-/Zweitaktverfahren (2) 

2.3. Anzahl und Anordnung der Zylinder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4. Höchste Nutzleistung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .min-1 

(nach Angabe des Herstellers) 

2.5. Kühlsystem (Flüssigkeit/Luft) (2) 

2.6. Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.7. Lader: Ja/Nein (2) 

2.7.1. Typen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.7.2. Beschreibung des Systems (z. B. höchster Ladedruck: . . . . . . . . . . . . . . kPa, gegebenenfalls Ladedruck-
begrenzer) 
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3. AUFBAU 

3.1. Kurzbeschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich des Heizungssystems, wenn das Heizungssystem die 
Abwärme der Motorkühlflüssigkeit nutzt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2. Kurzbeschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich des Heizungssystems, wenn die Kühlluft oder die 
Abgase des Motors als Wärmequelle genutzt werden, einschließlich folgender Unterlagen oder 
Angaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2.1. Systemplan des Heizungssystems, aus der seine Lage im Fahrzeug ersichtlich ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2.2. Systemplan des Wärmetauschers für Heizungssysteme, die die Abgase als Wärmequelle nutzen, oder 
der Bauteile, in denen der Wärmeaustausch stattfindet (bei Heizungssystemen, die die Kühlluft des 
Motors als Wärmequelle nutzen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2.3. Schnittzeichnung des Wärmetauschers oder der Bauteile, in denen der Wärmeaustausch stattfindet, 
mit Angabe der Wandstärke, der verwendeten Werkstoffe und der Oberflächenbeschaffenheit: . . . . . . . . 

3.2.4. Angaben über Bauart und technische Daten zu weiteren wichtigen Bauteilen des Heizungssystems, wie 
z. B. Heizgebläse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.3. Kurzbeschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich des Verbrennungsheizungssystems und seiner 
automatischen Steuerung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.3.1. Systemplan des Verbrennungsheizgerätes, des Luftzufuhrsystems, des Abgassystems, des Brennstoff-
behälters, des Brennstoffversorgungssystems (einschließlich der Ventile) und der elektrischen 
Anschlüsse, aus dem ihre Lage im Fahrzeug ersichtlich ist. 

3.4. Größte aufgenommene elektrische Leistung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 

_____________ 
(1) Entsprechend den Definitionen in der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3.), Dokument 

ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, Absatz 2 
(2) Nichtzutreffendes streichen.   
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ANLAGE 2 

MUSTER DES BESCHREIBUNGSBOGENS 

(für einen Typ eines Heizungssystems nach Absatz 4.3 der Regelung für die ECE-Typgenehmigung eines 
Heizungssystems hinsichtlich seiner Betriebssicherheit) 
Sind Funktionen des Heizungssystems oder seiner Bauteile elektronisch gesteuert, dann sind Angaben zu 
den Leistungsmerkmalen zu machen. 

1. ALLGEMEINES 

1.1. Marke (Handelsname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.4. Bei Bauteilen, Stelle und Art der Anbringung des ECE-Genehmigungszeichens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.5. Anschriften der Fertigungsstätten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. VERBRENNUNGSHEIZGERÄT (FALLS VORHANDEN) 

2.1. Marke (Handelsname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3. Merkmale zur Typidentifizierung, falls am Heizungssystem vorhanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4. Anbringungsstelle dieser Kennzeichen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.5. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.6. Anschriften der Fertigungsstätten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.7. Prüfdruck (bei einem Verbrennungsheizgerät für Flüssiggas o. Ä. der am Gaseinlassstutzen des 
Heizgeräts vorhandene Druck): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.8. Ausführliche Beschreibung, Systempläne und Montagebeschreibung des Verbrennungsheizgerätes und 
all seiner Bauteile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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TEIL 2 

ANLAGE 1 

MITTEILUNG 

((größtes Format: A4 (210 × 297 mm))                                                                

() 

Ausgestellt von: Bezeichnung der Behörde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                

über die (2) Erteilung der Genehmigung  

Erweiterung der Genehmigung  

Versagung der Genehmigung  

Rücknahme der Genehmigung  

Endgültige Einstellung der Produktion   

für einen Fahrzeugtyp nach der Regelung Nr. 122                                                              

Nummer der Genehmigung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nummer der Erweiterung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Grund für die Erweiterung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINES 

1.1. Marke (Handelsname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2. Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3. Art der Kennzeichnung des Typs, falls am Fahrzeug/am Bauteil/an der selbstständigen technischen 
Einheit (2) eine Aufschrift vorhanden ist: (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3.1. Anbringungsstelle dieser Kennzeichen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.4. Fahrzeugklasse (4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.5. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.6. Stelle, an der das ECE-Genehmigungszeichen angebracht ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.7. Anschriften der Fertigungsstätten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ABSCHNITT II 

1. Zusätzliche Angaben (falls zutreffend) 

2. Technischer Dienst, der die Prüfungen durchführt: 

3. Datum des Prüfberichts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Nummer des Prüfberichts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Bemerkungen (gegebenenfalls): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6. Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Eine Liste der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Unterlagen, die auf Antrag eingesehen 
werden können, liegt bei. 

10. Das Fahrzeug wird nach den Vorschriften des Anhangs 9 (ADR) genehmigt: Ja/Nein (2) 

_____________ 
(1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt, erweitert, versagt oderzurückgenommen hat (siehe die Vorschriften 

über die Genehmigung in der Regelung). 
(2) Nichtzutreffendes streichen. 
(3) Wenn die Typbezeichnung Zeichen enthält, die für die Beschreibung des Typs des Fahrzeugs, des Bauteils oder der 

selbstständigen technischen Einheit, das (die) Gegenstand dieser Mitteilung ist, nicht von Bedeutung sind, sind diese 
Zeichen in der Mitteilung durch das Symbol „?“ darzustellen (z. B. ABC??123??). 

(4) Entsprechend den Definitionen in der Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3.), Dokument 
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, Absatz 2.   
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ANLAGE 2 

MITTEILUNG 

(Größtes Format: A4 (210 mm × 297 mm)                                                                

() 

Ausgestellt von: Bezeichnung der Behörde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                

über die (2) Erteilung der Genehmigung  

Erweiterung der Genehmigung  

Versagung der Genehmigung  

Rücknahme der Genehmigung  

Endgültige Einstellung der Produktion   

für einen Typ eines Bauteils nach der Regelung Nr. 122                                                              

Nummer der Genehmigung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nummer der Erweiterung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Grund für die Erweiterung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINES 

1.1. Marke (Handelsname des Herstellers): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.2. Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern an der Einrichtung vorhanden: (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.3.1. Anbringungsstelle dieser Kennzeichen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.4. Name und Anschrift des Herstellers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.5. Stelle, an der das ECE-Genehmigungszeichen angebracht ist: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.6. Anschriften der Fertigungsstätten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ABSCHNITT II 

1. Zusätzliche Angaben (falls zutreffend) 

2. Technischer Dienst, der die Prüfungen durchführt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Datum des Prüfberichts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Nummer des Prüfberichts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Bemerkungen (gegebenenfalls): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Eine Liste der bei der Genehmigungsbehörde hinterlegten Unterlagen, die auf Antrag eingesehen 
werden können, liegt bei. 

_____________ 
(1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt, erweitert, versagt oderzurückgenommen hat (siehe die Vorschriften 

über die Genehmigung in der Regelung). 
(2) Nichtzutreffendes streichen. 
(3) Wenn die Typbezeichnung Zeichen enthält, die für die Beschreibung des Typs des Fahrzeugs, des Bauteils oder der 

selbstständigen technischen Einheit, das (die) Gegenstand dieser Mitteilung ist, nicht von Bedeutung sind, sind diese 
Zeichen in der Mitteilung durch das Symbol „?“ darzustellen (z. B. ABC??123??).   
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ANHANG 2 

ANORDNUNGEN DER GENEHMIGUNGSZEICHEN 

MUSTER A 

(siehe Absatz 4.5 dieser Regelung)   

a = 8 mm min 

Das oben dargestellte, an einem Heizungssystem angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Bauteiltyp 
hinsichtlich seiner Konstruktionsmerkmale in den Niederlanden (E 4) nach der Regelung Nr. 122 unter der 
Genehmigungsnummer 002439 genehmigt worden ist. Aus der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die 
Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. 122 in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt worden ist. 

MUSTER B 

(siehe Absatz 4.4 dieser Regelung)   

a = 8 mm min 

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp für 
die Klasse III hinsichtlich seiner Heizungssysteme in den Niederlanden (E 4) nach der Regelung Nr. 122 genehmigt worden 
ist. Aus den Ziffern 00 geht hervor, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. 122 in ihrer 
ursprünglichen Fassung erteilt worden ist. 

MUSTER C 

(siehe Absatz 4.6 dieser Regelung)   

a = 8 mm min. 

Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Fahrzeugtyp in 
den Niederlanden (E 4) nach den Regelungen Nr. 122 und 33 (*) genehmigt worden ist. Aus den Ziffern 00 geht hervor, 
dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen beide Regelungen in ihrer ursprünglichen Fassung vorlagen.   

(*)  Diese Nummer dient nur als Beispiel. 
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ANHANG 3 

VORSCHRIFTEN FÜR ABWÄRMEHEIZUNGSSYSTEME MIT LUFT ALS ÜBERTRAGUNGSMEDIUM 

1. Die Vorschriften des Absatzes 6.2 dieser Regelung gelten bei Heizungssystemen mit einem Wärmetauscher, dessen 
Primärkreislauf über Abgase oder Abluft strömt, als eingehalten, sofern die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

2. Die Wände des Primärkreislaufs des Wärmetauschers müssen bis zu einschließlich einem Druck von 2 bar dicht sein. 

3. Die Wände des Primärkreislaufs des Wärmetauschers dürfen keine abnehmbaren Teile haben. 

4. Besteht die Wand des Wärmetauschers, an der der Wärmeaustausch stattfindet, aus nichtlegiertem Stahl, dann muss 
sie mindestens 2 mm stark sein. 

4.1. Werden andere Werkstoffe (einschließlich Verbundwerkstoffen oder beschichteten Werkstoffen) verwendet, so muss 
die Stärke der Wand so beschaffen sein, dass der Wärmetauscher dieselbe Lebensdauer wie das in Absatz 4 
beschriebene Gerät hat. 

4.2. Ist die Wand des Wärmetauschers, an der der Wärmeaustausch stattfindet, emailliert, dann muss die Wand an den 
emaillierten Stellen mindestens 1 mm stark sein; die Emaille muss dauerhaft, dicht und nicht porös sein. 

5. Das die Abgase führende Rohr muss einen mindestens 30 mm langen Korrosionskontrollbereich haben; dieser Bereich 
muss sich direkt hinter der Ausströmöffnung des Wärmetauschers befinden und unbedeckt und leicht zugänglich sein. 

5.1. Die Wand darf in diesem Korrosionskontrollbereich nicht stärker als bei den Abgasrohren im Wärmetauscher sein, 
und die Werkstoffe und die Oberflächenbeschaffenheit dieses Bereichs müssen bei beiden vergleichbar sein. 

5.2. Bildet der Wärmetauscher mit dem Auspuff-Schalldämpfer des Fahrzeugs eine Einheit, dann gilt die Außenwand des 
Schalldämpfers als der Bereich entsprechend Absatz 5.1, in dem sich Korrosion gegebenenfalls bemerkbar machen 
muss. 

6. Bei Abwärmeheizungssystemen, die die Kühlluft des Motors zum Heizen nutzen, gelten die Vorschriften des Absatzes 
6.2 dieser Regelung auch ohne Verwendung eines Wärmetauschers als eingehalten, sofern die nachstehenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

6.1. Die zum Heizen genutzte Kühlluft kommt nur mit Oberflächen des Motors in Berührung, die keine abnehmbaren 
Teile umfassen, und 

6.2. die Verbindungen zwischen den Wänden dieses Kühlluftkreislaufs und den für den Wärmeaustausch genutzten 
Oberflächen sind gasdicht und ölbeständig. 

Diese Bedingungen gelten als erfüllt, wenn zum Beispiel: 

— eine Umhüllung um jede Zündkerze austretendes Gas vom Heizluftkreislauf fernhält, 

— die Verbindungsstelle zwischen dem Zylinderkopf und dem Abgaskrümmer außerhalb des Heizluftkreislaufs liegt, 

— eine doppelte Leckabsicherung zwischen dem Zylinderkopf und dem Zylinder vorhanden ist und ein eventueller 
Gasaustritt aus der ersten Dichtung nach außerhalb des Heizluftkreislaufs abzieht, oder die Leckabsicherung 
zwischen dem Zylinderkopf und dem Zylinder auch dann noch hält, wenn die Zylinderkopfschrauben mit einem 
Drittel des vom Hersteller vorgeschriebenen nominalen Drehmoments kalt festgezogen sind, oder 

— der Bereich, in dem der Zylinderkopf mit dem Zylinder verbunden ist, außerhalb des Heizluftkreislaufs liegt.   
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ANHANG 4 

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER LUFTQUALITÄT 

1. Bei einer Typgenehmigung für ein Fahrzeug ist die folgende Prüfung durchzuführen: 

1.1. Das Heizgerät wird bei Windstille (Windgeschwindigkeit < 2 m/s) eine Stunde lang mit Höchstleistung betrieben, 
wobei alle Fenster geschlossen sind und, wenn es sich um ein Verbrennungsheizgerät handelt, der Antriebsmotor 
abgeschaltet ist. Schaltet sich jedoch das Heizgerät auf der Höchstleistungsstufe in weniger als einer Stunde 
automatisch ab, dann können die Messungen vor der Abschaltung durchgeführt werden. 

1.2. Der CO-Gehalt in der Umgebungsluft wird durch Probennahmen an folgenden Stellen gemessen: 

1.2.1. an einer Stelle außerhalb des Fahrzeugs, die möglichst nah am Heizlufteinlass liegt, 

1.2.2. an einer Stelle im Fahrzeug, die weniger als 1 m vom Heizluftauslass entfernt ist. 

1.3. Die Messwerte müssen für einen repräsentativen Zeitraum von 10 Minuten abgelesen werden. 

1.4. An der in Absatz 1.2.2 genannten Stelle müssen die Messwerte um weniger als 20 ppm CO über denen an der in 
Absatz 1.2.1 genannten Stelle liegen. 

2. Bei einer Typgenehmigung für Heizgeräte als Bauteile muss im Anschluss an die Prüfungen nach den Anhängen 5 
und 6 sowie Anhang 7 Absatz 1.3 folgende Prüfung durchgeführt werden: 

2.1. Der Primärkreislauf des Wärmetauschers ist einem Lecktest zu unterziehen, um sicherzustellen, dass in die für den 
Fahrgastraum bestimmte Warmluft keine verschmutzte Luft gelangen kann. 

2.2. Diese Vorschrift gilt als eingehalten, wenn die Leckrate des Wärmetauschers bei einem Manometerdruck von 0,5 hPa 
kleiner oder gleich 30 dm3/h ist.   
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ANHANG 5 

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER TEMPERATUR 

1. Das Heizgerät wird bei Windstille (Windgeschwindigkeit < 2 m/s) und geschlossenen Fenstern eine Stunde lang mit 
Höchstleistung betrieben. Schaltet sich jedoch das Heizgerät auf der Höchstleistungsstufe in weniger als einer Stunde 
automatisch ab, dann können die Messungen früher durchgeführt werden. Wird die Heizluft von außerhalb des 
Fahrzeugs angesaugt, dann muss die Prüfung bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 15 °C durchgeführt 
werden. 

2. Die Oberflächentemperatur der Teile des Heizungssystems, mit denen jeder Fahrzeugführer bei normalem Fahrbetrieb 
in Berührung kommen kann, ist mit einem Kontaktthermometer zu messen. An keinem dieser Teile darf die 
Temperatur 70 °C bei unbeschichtetem Metall oder 80 °C bei anderen Werkstoffen überschreiten. 

2.1. An einem Teil oder an Teilen des Heizungssystems hinter dem Fahrersitz und bei Überhitzung darf die Temperatur 
110 °C nicht überschreiten. 

2.2. Bei Fahrzeugen der Klassen M1 und N darf außer dem Austrittsöffnungsgitter kein Teil des Systems, mit dem bei 
normalem Straßenbetrieb sitzende Fahrgäste in Berührung kommen können, eine Temperatur von 110 °C 
überschreiten. 

2.3. Bei Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 darf kein Teil des Systems, mit dem bei normalem Straßenbetrieb Fahrgäste in 
Berührung kommen können, eine Temperatur von 70 °C bei unbeschichtetem Metall oder von 80 °C bei anderen 
Werkstoffen überschreiten. 

3. An außerhalb des Fahrgastraums angeordneten frei liegenden Teilen des Heizungssystems und bei Überhitzung darf 
die Temperatur 110 °C nicht überschreiten. 

Die Temperatur der in den Fahrgastraum einströmenden Warmluft darf 150 °C nicht überschreiten; die Messung wird 
in der Mitte der Austrittsöffnung vorgenommen.   
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ANHANG 6 

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER ABGASEMISSIONEN VON VERBRENNUNGSHEIZGERÄTEN 

1. Das Heizgerät wird bei Windstille (Windgeschwindigkeit ≤ 2 m/s) und einer Umgebungstemperatur von 20 ± 10 °C eine 
Stunde lang mit Höchstleistung betrieben. Schaltet sich jedoch das Heizgerät auf der Höchstleistungsstufe in weniger als 
einer Stunde automatisch ab, können die Messungen vor der Abschaltung vorgenommen werden. 

2. Bei den mit einem geeigneten Messgerät gemessenen trockenen und unverdünnten Abgasen dürfen die in der 
nachstehenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschritten werden:                                                              

Merkmal Heizgeräte für gasförmige Brennstoffe Heizgeräte für flüssige Brennstoffe 

CO 0,1 Vol.-% 0,1 Vol.-% 

NOx 200 ppm 200 ppm 

HC 100 ppm 100 ppm 

Rußzahl nach Bacharach  (1) 1 4 

(1) Es wird die Rußzahl nach Bacharach ASTM D 2156 verwendet.   

3. Die Prüfung muss unter Bedingungen wiederholt werden, die einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 100 km/h entsprechen 
(oder der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit, wenn diese weniger als 100 km/h beträgt). Unter diesen 
Bedingungen darf der CO-Wert nicht größer als 0,2 Vol.-% sein. Wurde die Prüfung bereits an dem Heizgerät als Bauteil 
durchgeführt, dann braucht sie für den Fahrzeugtyp, in den das Heizgerät eingebaut wird, nicht wiederholt zu werden.   
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ANHANG 7 

ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE 

1. Mit jedem Heizgerät müssen eine Bedienungs- und eine Wartungsanleitung mitgeliefert werden; bei Heizgeräten, die 
für den nachträglichen Einbau bestimmt sind, muss außerdem eine Einbauanleitung mitgeliefert werden. 

2. Es muss eine Sicherheitseinrichtung (entweder als Teil des Verbrennungsheizgeräts oder als Teil des Fahrzeugs) 
eingebaut werden, damit der Betrieb jedes Verbrennungsheizgeräts in einem Notfall gesteuert werden kann. Diese 
muss so ausgelegt sein, dass, falls bei der Inbetriebnahme des Geräts die Flamme nicht entzündet werden kann oder 
diese während des Betriebs erlischt, für die Zündung und die Abschaltung der Brennstoffzufuhr folgender Zeitraum 
nicht überschritten wird: bei Heizgeräten mit Flüssigbrennstoff 4 Minuten; bei Heizgeräten mit gasförmigem 
Brennstoff 1 Minute, wenn der Flammenwächter thermoelektrisch arbeitet, und 10 Sekunden, wenn der 
Flammenwächter automatisch arbeitet. 

3. Die Brennkammer und der Wärmetauscher von Heizgeräten mit Wasser als Übertragungsmedium müssen dem 
doppelten normalen Betriebsdruck oder 2 bar (Manometerdruck) standhalten, es gilt der jeweils größere Wert. Der 
Prüfdruck ist im Informationsdokument anzugeben. 

4. Das Heizgerät muss ein Herstellerschild mit dem Namen des Herstellers, der Modellnummer und der Typbezeichnung 
sowie der Nennheizleistung in Kilowatt tragen. Außerdem müssen die Brennstoffart und gegebenenfalls die 
Betriebsspannung und der Gasdruck angegeben sein. 

5. Nachlaufen der Verbrennungsluftgebläse beim Abschalten 

5.1. Ist ein Verbrennungsluftgebläse vorhanden, dann muss dieses auch bei Überhitzung und bei Unterbrechung der 
Brennstoffzufuhr nachlaufen. 

5.2. Andere Maßnahmen zur Verhütung von Schäden durch Verpuffung und Korrosion sind zulässig, wenn der Hersteller 
gegenüber der Genehmigungsbehörde ihre Gleichwertigkeit nachweist. 

6. Vorschriften für die elektrische Ausrüstung 

6.1. Alle technischen Vorschriften, die durch die elektrische Spannung beeinflusst werden, müssen in einem 
Spannungsbereich von ± 16 Prozent der Betriebsspannung eingehalten werden. Wenn jedoch ein Unter- oder 
Überspannungsschutz vorhanden ist, müssen die Vorschriften bei Nennspannung und in unmittelbarer Nähe der 
Abschaltpunkte eingehalten werden. 

7. Anzeigeleuchte 

7.1. Eine deutlich sichtbare Kontrollleuchte im Sichtfeld des Bedieners muss anzeigen, ob das Heizgerät ein- oder 
ausgeschaltet ist.   
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ANHANG 8 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR VERBRENNUNGSHEIZGERÄTE UND HEIZUNGSSYSTEME FÜR 
FLÜSSIGGAS (LPG) 

1. LPG-HEIZUNGSSYSTEME FÜR DEN FAHRBETRIEB IN KRAFTFAHRZEUGEN UND IHREN ANHÄNGERN 

1.1. Kann ein in ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger eingebautes LPG-Heizungssystem auch während der Fahrt 
betrieben werden, müssen das LPG-Verbrennungsheizgerät und sein Gasversorgungssystem folgende Vorschriften 
erfüllen: 

1.1.1. Das LPG-Verbrennungsheizgerät muss der harmonisierten Norm EN 624: 2011 (Festlegungen für flüssiggasbe
triebene Geräte — Raumluftunabhängige Flüssiggas-Raumheizgeräte zum Einbau in Fahrzeugen und Booten) 
entsprechen. 

1.1.2. Ist ein LPG-Behälter fest im Fahrzeug eingebaut, müssen alle mit flüssigem LPG in Kontakt kommenden 
Systemteile (alle Teile vom Betankungsanschluss bis zum Verdampfer/Druckregler) und die dazugehörige Anlage 
für die flüssige Phase den technischen Vorschriften der Regelung Nr. 67, Teile I und II und Anhänge 3 bis 10, 13 
und 15 bis 17 entsprechen. Der Einbau eines LPG-Behälters in Fahrzeuge der Klasse O muss jedoch den 
technischen Anforderungen der harmonisierten Norm EN 1949:2011 entsprechen. 

1.1.3. Die mit dem gasförmigen LPG in Kontakt kommenden Teile und deren Einbau in ein Fahrzeug müssen den 
Vorschriften der harmonisierten Norm EN 1949:20111 (Festlegungen für die Installation von Flüssiggasanlagen in 
bewohnbaren Fahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen) entsprechen. 

1.1.4. Das LPG-Versorgungssystem muss so konstruiert sein, dass dem eingebauten Verbrennungsheizgerät LPG unter 
dem erforderlichen Druck und im erforderlichen Aggregatzustand zugeführt wird. Einem fest eingebauten LPG- 
Behälter kann LPG gleichzeitig im flüssigen und gasförmigen Zustand entnommen werden. Die Gasanlage des 
Kraftfahrzeugs und die des Anhängers dürfen nicht miteinander verbunden sein. 

1.1.5. Am Flüssigkeitsauslass eines fest eingebauten LPG-Behälters zur Versorgung des Heizgerätes mit LPG ist ein 
ferngesteuertes Versorgungsventil mit Überströmventil nach Absatz 17.6.1.1 der Regelung Nr. 67 zu installieren. 
Das ferngesteuerte Versorgungsventil mit Überströmventil ist so zu steuern, dass es innerhalb von fünf Sekunden 
nach Stillstand des Motors unabhängig von der Stellung des Zündungsschalters selbsttätig schließt. Wird während 
dieser fünf Sekunden der Einschalter für das Heizgerät oder das LPG-Versorgungssystem aktiviert, darf das 
Heizungssystem in Betrieb bleiben. Das Wiedereinschalten der Heizfunktion darf jederzeit möglich sein. Diese 
Vorschrift gilt nicht für Anhänger. Bei Anhängern ist auf einem Schild in der Nähe der Einfüllstelle darauf 
hinzuweisen, dass das Heizgerät während des Befüllens des fest eingebauten LPG-Behälters auszuschalten ist. 

1.1.6. Wird LPG aus einem fest eingebauten Behälter oder aus gesonderten tragbaren Flaschen im gasförmigen Zustand 
entnommen, ist durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass 

1.1.6.1. kein flüssiges LPG in den Druckregler oder in das LPG-Verbrennungsheizgerät gelangen kann. Eine 
Trennvorrichtung darf dazu verwendet werden, und 

1.1.6.2. kein unkontrolliertes Austreten aufgrund einer unfallbedingten Trennung auftreten kann. Ist der Druckregler an 
die Flasche oder den Behälter angebaut, ist unmittelbar nach oder in der Flasche bzw. dem Behälter eine 
Einrichtung vorzusehen, die den Gasfluss absperrt. Ist der Druckregler getrennt von der Flasche oder dem 
Behälter montiert, ist eine Absperreinrichtung unmittelbar vor dem Schlauch oder der Leitung vorzusehen, der 
oder die von der Flasche oder dem Behälter abgeht (Hochdruckschutz); eine zweite solche Einrichtung ist in oder 
nach dem Druckregler zu installieren, wenn dies zum Schutz des Niederdruckteils der Anlage notwendig ist 
(Niederdruckschutz). 

1.1.7. Wird LPG im flüssigen Zustand entnommen, ist die Verdampfer-Druckreglereinheit in geeigneter Weise zu 
beheizen. 

1.1.8. Bei Kraftfahrzeugen, in deren Antriebssystem LPG verwendet wird, darf das LPG-Verbrennungsheizgerät an den 
fest eingebauten LPG-Behälter angeschlossen werden, der auch den Motor mit LPG versorgt, sofern dabei die 
Sicherheitsvorschriften für das Antriebssystem eingehalten werden. Wird das Heizgerät aus einem eigenen LPG- 
Behälter versorgt, muss dieser mit einer eigenen Fülleinrichtung ausgestattet sein. 
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2. LPG-HEIZUNGSSYSTEME NUR FÜR DEN BETRIEB BEI STILLSTEHENDEN KRAFTFAHRZEUGEN UND IHREN ANHÄNGERN 

2.1. Das LPG-Verbrennungsheizgerät und sein Gasversorgungssystem eines LPG-Heizungssystems, das ausschließlich 
für den Betrieb bei stillstehendem Fahrzeug bestimmt ist, müssen den folgenden Vorschriften entsprechen: 

2.1.1. An dem Abteil, das die tragbaren LPG-Flaschen aufnimmt, und in der Nähe der Steuereinrichtung des 
Heizungssystems sind dauerhafte Schilder anzubringen, die darauf hinweisen, dass während der Fahrt des 
Fahrzeugs das LPG-Heizgerät nicht in Betrieb sein darf und die Ventile der tragbaren LPG-Flaschen geschlossen 
sein müssen. 

2.1.2. Das LPG-Verbrennungsheizgerät muss den Vorschriften von Absatz 1.1.1 entsprechen. 

2.1.3. Die mit dem gasförmigen LPG in Kontakt kommenden Teile des LPG-Heizungssystems und deren Einbau müssen 
den Vorschriften von Absatz 1.1.3 entsprechen.   
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ANHANG 9 

ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE IM ADR GENANNTE FAHRZEUGE 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

Dieser Anhang gilt für bestimmte Fahrzeuge, für die das Europäische Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) spezielle Vorschriften für Verbrennungsheizgeräte und ihren 
Einbau enthält. 

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Zwecke dieses Anhangs werden die Fahrzeugbezeichnungen EX/II, EX/III, AT, FL, OX und MEMU in Kapitel 
9.1 des ADR-Übereinkommens verwendet. 

Wurden Fahrzeuge genehmigt, weil sie die für Fahrzeuge mit der Bezeichnung EX/III geltenden Anforderungen 
gemäß diesem Anhang erfüllten, so wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen erfüllen, die für 
Fahrzeuge mit der Bezeichnung MEMU gelten. 

3. TECHNISCHE VORSCHRIFTEN 

3.1. Allgemeine Vorschriften (Fahrzeuge EX/II, EX/III, AT, FL, OX und MEMU) 

3.1.1. (1) Verbrennungsheizgeräte und ihre Abgasleitungen müssen so konstruiert, angeordnet, geschützt oder abgedeckt 
sein, dass jedes unakzeptable Risiko einer Erhitzung oder Entzündung der Ladung vermieden wird. Diese 
Vorschrift gilt als eingehalten, wenn der Brennstoffbehälter und das Abgassystem des Geräts folgenden 
Bestimmungen entsprechen: 

— Jeder Brennstoffbehälter zur Versorgung des Heizgeräts muss folgenden Vorschriften entsprechen:   

a) Im Falle einer Leckage muss der Brennstoff auf den Boden abgeleitet werden, ohne dass er mit heißen Teilen 
des Fahrzeugs oder mit der Ladung in Berührung kommt; 

b) Kraftstoffbehälter, die Benzin enthalten, müssen an der Einfüllöffnung mit einer Flammensperre oder 
einem hermetisch dichten Verschluss ausgestattet sein. 

— Das Abgassystem und die Abgasleitungen müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass es nicht zu einer 
gefährlichen Erhitzung oder zur Entzündung der Ladung kommen kann. Direkt unter dem Kraftstoffbehälter 
(Diesel) liegende Teile des Abgassystems müssen in einem Abstand von mindestens 100 mm dazu angeordnet 
oder durch einen Hitzeschild geschützt sein. 

3.1.2. Das Verbrennungsheizgerät darf nur von Hand eingeschaltet werden können. Automatisches Einschalten über 
einen programmierbaren Schalter ist nicht zulässig. 

3.2. Fahrzeuge EX/II, EX/III und MEMU 

Verbrennungsheizgeräte für gasförmigen Brennstoff sind nicht zulässig. 

3.3. Fahrzeuge FL 

3.3.1. Verbrennungsheizgeräte müssen mindestens durch die nachstehend beschriebenen Verfahren außer Betrieb gesetzt 
werden können: 

a) Abschaltung von Hand im Fahrerhaus; 

b) Abstellen des Fahrzeugmotors; in diesem Fall darf das Heizgerät vom Fahrzeugführer von Hand wieder 
eingeschaltet werden; 

c) Inbetriebnahme einer eingebauten Förderpumpe im Kraftfahrzeug für beförderte gefährliche Güter. 

3.3.2. Ein Nachlaufen der abgeschalteten Verbrennungsheizgeräte ist zulässig. In den in Absatz 3.3.1 Buchstaben b und c 
genannten Fällen muss die Zufuhr von Verbrennungsluft nach einer Nachlaufzeit von höchstens 40 Sekunden 
durch geeignete Maßnahmen unterbrochen werden. Es dürfen nur Verbrennungsheizgeräte verwendet werden, 
deren Wärmetauscher durch die verringerte Nachlaufzeit von 40 Sekunden über ihre übliche Benutzungsdauer 
nachweislich nicht geschädigt werden.   

(1) Die Einhaltung dieser Vorschriften ist am vollständigen Fahrzeug zu überprüfen. 
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